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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Fünfte Verordnung zur Änderung 

der Landesschulbezirksverordnung 


Vom 5. Oktober 2010 

(GVBl. II Nr. 67)


Auf Grund des § 106 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Branden
burgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) verordnet der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport nach Anhörung der beteiligten 
Schulträger: 

Artikel 1 

Die Landesschulbezirksverordnung vom 28. Juni 2005 (GVBl. II 
S. 338), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. Juli 2009 
(GVBl. II S. 450) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Anlagen 1 bis 3 werden wie folgt gefasst: 
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Anlage 3 

Legende zu den Anlagen 1 und 2 der alphabetisch geordneten Ausbildungsberufe an Oberstufenzentren im Land Brandenburg 

Abkürzungsverzeichnis 

Hw Handwerk 

IH Industrie und Handel 

Lw Landwirtschaft 

ÖD Öffentlicher Dienst 

FB Freie Berufe 

St. 1 Stufe 1 

St. 2 Stufe 2 

Die Abkürzungen in der Kopfzeile entsprechen den Kraftfahrzeugkennzeichen der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Bran
denburg: 

PR Prignitz 

OPR Ostprignitz-Ruppin 

OHV Oberhavel 

BAR Barnim 

UM Uckermark 

HVL Havelland 

PM Potsdam-Mittelmark 

TF Teltow-Fläming 

LDS Landkreis Dahme-Spreewald 

EE Elbe-Elster 

OSL Oberspreewald-Lausitz 

SPN Spree-Neiße 

LOS Landkreis Oder-Spree 

MOL Märkisch-Oderland 

P Potsdam 

BRB Brandenburg 

FF Frankfurt (Oder) 

CB Cottbus 
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Den Landkreisen und kreisfreien Städten sind Großbuchstaben wie folgt zugeordnet: 

A Prignitz 

B Ostprignitz-Ruppin 

C Oberhavel 

D Barnim 

E Uckermark 

F Havelland 

G Potsdam-Mittelmark 

H Teltow-Fläming 

I Dahme-Spreewald 

K Elbe-Elster 

N Oberspreewald-Lausitz 

O Spree-Neiße 

P Oder-Spree 

R Märkisch-Oderland 

S Potsdam 

T Brandenburg 

U Frankfurt (Oder) 

W Cottbus 

M Meldeschule für anerkannte Ausbildungsberufe mit geringer Zahl Auszubildender“. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2010 in Kraft. 

Potsdam, den 5. Oktober 2010 

Der Minister für Bildung, 

Jugend und Sport 


Holger Rupprecht
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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung der Grundversorgung


nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

(RL Grundversorgung RLGrv-WBG)


Vom 20. September 2010

Gz.: 26.1


Auf Grund des § 5 der Weiterbildungsverordnung vom 4. März 
2008 (GVBl. II S. 98) in Verbindung mit § 44 der Landeshaus
haltsordnung bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

1 - Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

(1) Das Land gewährt gemäß § 4 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 und 2 
des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes (BbgWBG) vom 
15. Dezember 1993 (GVBl. I S. 498) sowie nach Maßgabe die
ser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
LHO Zuwendungen zur Förderung der allgemeinen, beruflichen, 
kulturellen und politischen Weiterbildung im Rahmen der Grund
versorgung. 

(2) Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs
behörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren  Haushaltsmittel. 

2 - Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Maßnahmen der Grundversorgung gemäß § 6 
BbgWBG, die von anerkannten Weiterbildungseinrichtungen 
im Zuständigkeitsbereich des Zwischenempfängers durchge
führt werden. In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle Ex
kursionen über den eigenen regionalen Zuständigkeitsbereich 
hinaus zulassen. 

3 - Zuwendungsempfänger 

(1) Antragsteller sind Landkreise, kreisfreie Städte sowie aner
kannte Weiterbildungseinrichtungen, die ihren Sitz und ihren 
Tätigkeitsbereich im Land Brandenburg haben. 

(2) Landkreise und kreisfreie Städte sind Zwischenempfänger 
und Letztempfänger. Als Zwischenempfänger leiten sie die Zu
wendungen an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen weiter. 
Diese sind Letztempfänger. 

4 - Zuwendungsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Förderung der Grundversorgung ge
genüber dem Letztempfänger ist die Genehmigung der Maßnah
me zur Grundversorgung durch den Landkreis oder die kreis
freie Stadt. 

(2) Die Förderung nach diesen Richtlinien ist grundsätzlich nach
rangig gegenüber anderen Förderungen. 

5 - Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

(1) Zuwendungsart: Projektförderung 

(2) Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung 

(3) Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung 

(4) Höhe der Zuwendung, Bemessungsgrundlage: 

a)	 Für eine erteilte Unterrichtsstunde im Rahmen der Grund
versorgung wird nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmit
tel ein Festbetrag von mindestens 15,85 EUR für Personal
und Sachkosten gewährt (Personalausgaben für das haupt
amtliche pädagogische Personal sowie Honorarkosten). 

b)	 Der förderfähige Umfang der Unterrichtsstunden der Grund
versorgung bemisst sich an dem jeweils maßgeblichen 
Grundversorgungsschlüssel. 

c)	 Die Landesmittel werden Landkreisen und kreisfreien Städ
ten auf Antrag als pauschale Zuweisung zur Förderung der 
Grundversorgung auf der Basis der vom Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg veröffentlichten aktuellen Einwohner
zahlen des dem Förderjahr vorausgehenden Jahres zur Ver
fügung gestellt. 

6 - Verfahren 

(1) Antragsverfahren: 

(a) Anträge von Landkreisen und kreisfreien Städten sind grund
sätzlich bis zum 31. Dezember des dem beantragten Förderzeit
raum vorangegangenen Haushaltsjahres an das für Bildung zu
ständige Ministerium zu richten. Das als Anlage beigefügte An
tragsmuster ist verbindlich. 

(b) Anträge von Letztempfängern sind an den Landkreis oder 
die kreisfreie Stadt zu richten. 

(2) Bewilligungsverfahren: 

Der Bewilligungsbescheid an den Zwischenempfänger wird von 
dem für Bildung zuständigen Ministerium erteilt. Die Weiterga
be der Zuwendung an Dritte gemäß Nr. 3 Abs. 2 erfolgt durch 
die Zwischenempfänger in Form eines gesonderten Bescheids. 

(3) Auszahlungsverfahren: 

Abweichend von Ziffer 7.2 der VVG zu § 44 LHO werden die 
Zuwendungen auf Anforderung zum 1. April und zum 1. Septem
ber ausgezahlt. Der Antrag auf Abschlagszahlung zum 1. Sep
tember ist mit einer summarischen Verrechnung der vorange
gangenen Abschlagszahlung des ersten Halbjahres zu verbinden. 

(4) Verwendungsnachweisverfahren: 

a)	 Die Landkreise und kreisfreien Städte erbringen als Zwi
schenempfänger gegenüber dem für Bildung zuständigen 
Ministerium innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
jeweiligen Haushaltsjahres einen Verwendungsnachweis. 
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Dieser dient der quantitativen Erfolgskontrolle und besteht 
ausschließlich aus dem rechnerischen Nachweis, einer sta
tistischen Übersicht über die geförderten Weiterbildungs
einrichtungen, die im Rahmen der Grundversorgung durch
geführten Unterrichtsstunden und die Anzahl der jeweili
gen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einem Sachbe
richt. Das als Anlage beigefügte Nachweismuster ist ver
bindlich. 

b)	 Bei Zuwendungsweitergabe nach Nr. 3 Abs. 2 erbringt der 
Letztempfänger gegenüber dem Zwischenempfänger einen 
Verwendungsnachweis. Abweichend von Ziffer 10.2 der 
VV-LHO zu § 44 LHO sind keine Beleglisten gemäß 
ANBest-P einzureichen. 

c)	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu
wendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschrif
ten zu § 44 LHO, soweit nicht in diesen Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen worden sind. 

7 - Geltungsdauer 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in 
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 

Potsdam, den 20. September 2010 

Der Minister für Bildung,

Jugend und Sport


Holger Rupprecht


Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung der Grundversorgung


nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

(RL Grundversorgung RLGrv-WBG)


Vom 21. September 2010

Gz.: 26.1


Auf Grund des § 5 der Weiterbildungsverordnung vom 4. März 
2008 (GVBl. II S. 98) in Verbindung mit § 44 der Landeshaus
haltsordnung bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

1 - Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

(1) Das Land gewährt gemäß § 4 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 und 2 
des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes (BbgWBG) vom 

15. Dezember 1993 (GVBl. I S. 498) sowie nach Maßgabe die
ser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
LHO Zuwendungen zur Förderung der allgemeinen, beruflichen, 
kulturellen und politischen Weiterbildung im Rahmen der Grund
versorgung. 

(2) Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs
behörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren  Haushaltsmittel. 

2 - Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Maßnahmen der Grundversorgung gemäß 
§ 6 BbgWBG, die von anerkannten Weiterbildungseinrichtun
gen im Zuständigkeitsbereich des Zwischenempfängers durch
geführt werden. 

3 - Zuwendungsempfänger 

(1) Zuwendungsempfänger sind Landkreise, kreisfreie Städte 
sowie anerkannte Weiterbildungseinrichtungen, die ihren Sitz 
und ihren Tätigkeitsbereich im Land Brandenburg haben. 

(2) Landkreise und kreisfreie Städte sind Zwischenempfänger 
und Letztempfänger. Als Zwischenempfänger leiten sie die Zu
wendungen an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen weiter. 
Diese sind Letztempfänger. 

4 - Zuwendungsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Förderung gegenüber dem Letztemp
fänger ist die Genehmigung der Maßnahme zur Grundversor
gung durch den Landkreis oder die kreisfreie Stadt. 

(2) Die Förderung nach diesen Richtlinien ist grundsätzlich nach
rangig gegenüber anderen Förderungen. 

5 - Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

(1) Zuwendungsart: Projektförderung 

(2) Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung 

(3) Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung 

(4) Höhe der Zuwendung, Bemessungsgrundlage: 

a)	 Für eine erteilte Unterrichtsstunde wird ein Festbetrag von 
mindestens 15,85 EUR gewährt 

b)	 Der förderfähige Umfang der Unterrichtsstunden bemisst 
sich an dem jeweils maßgeblichen Grundversorgungsschlüs
sel unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel. 

c)	 Die Landesmittel werden Landkreisen und kreisfreien Städ
ten als Landeszuschuss auf der Basis der vom Amt für Sta
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tistik Berlin-Brandenburg veröffentlichten Einwohnerzah
len zur Verfügung gestellt. Als Stichtag gilt der 30. Sep
tember des dem Förderjahr vorangegangenen Jahres. 

6 - Verfahren 

(1) Anträge von Letztempfängern sind an den Landkreis oder 
die kreisfreie Stadt zu richten. 

(2) Die Weitergabe der Zuwendung an Dritte gemäß Nr. 3 Abs. 2 
erfolgt durch die Zwischenempfänger in Form eines Bescheids. 

(3) Die Landeszuschüsse werden den Landkreisen und kreis
freien Städten ohne Antrag bewilligt und zum 1. April ausge
zahlt. 

(4) Die Landkreise und kreisfreien Städte weisen innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres die 
zweckmäßige Verwendung der Mittel nach. Der Nachweis be
steht aus einem Sachbericht und den statistischen Nachweisen 
gemäß Anlagen 1 bis 3 . 

(5) Bei Zuwendungsweitergabe nach Nr. 3 Abs. 2 erbringt der 
Letztempfänger gegenüber dem Zwischenempfänger einen Ver
wendungsnachweis. Abweichend von Ziffer 10.2 der VV-LHO 
zu § 44 LHO sind keine Beleglisten gemäß ANBest-P einzurei
chen. 

(6) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu
wendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten 

Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO, 
soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zuge
lassen worden sind. 

7 - Geltungsdauer 

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2011 in Kraft. Sie treten 
mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 

Potsdam, den 21. September 2010 

Der Minister für Bildung,

Jugend und Sport


Holger Rupprecht


Anlage 1 

Informationen zur Grundversorgung nach dem Branden
burgischen Weiterbildungsgesetz - Sachbericht für das Haus
haltsjahr 201.. 

RL Grundversorgung RLGrv - WBG 

(z. B.: Informationen zu den Veranstaltungen, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, Besonderheiten, Probleme, Entwicklung neu
er Aufgabenfelder) 
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Anlage 2 

Statistischer Nachweis zur Durchführung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz im Haus
haltsjahr 201.. gemäß RL Grundversorgung RLGrv - WBG Nr. 6 Abs. 4 

Jeweils durchgeführte 
Unterrichtstunden 

Anzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Landkreis: 

kreisfreie Stadt: 

Beteiligte 
Weiterbildungseinrichtungen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Summe: 

Datum und Unterschrift / Siegel 
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Rundschreiben 13/10 

Vom 19. Oktober 2010

Gz.: 33.03 - Tel.: 866-3837


Regelungen zu den zentralen schriftlichen 

Abiturprüfungen 2011


Zur Vorbereitung, Organisation und Durchführung zentraler 
schriftlicher Abiturprüfungen im Schuljahr 2010/2011 werden 
folgende Regelungen gemäß § 25 der Gymnasiale-Oberstufe-
Verordnung (GOSTV) vom 1. März 2002 (GVBl. II S. 142), 
geändert durch Verordnung vom 29. September 2005 (GVBl. II 
S. 509), veröffentlicht. 

1.	 Teilnehmende, Personenkreis 

1.1	 Gemeinsame Fächer im Zentralabitur 2011 in Berlin und 
Brandenburg 

Im Schuljahr 2010/2011 erfolgt im Land Berlin und im 
Land Brandenburg die schriftliche Abiturprüfung in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch 
auf der Grundlage einheitlicher Aufgabenstellungen. 

1.2	 Landeseigene Abiturprüfung 

In den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, 
Physik und Politische Bildung wird die schriftliche Abitur
prüfung mit zentralen Aufgabenstellungen auf der Grund
lage landeseigener Aufgabenstellungen durchgeführt. 

In den übrigen Fächern werden die Aufgabenvorschläge 
dezentral erarbeitet. 

2.	 Aufgabenvorschläge, Aufgabenstellungen und Aus
wahlmöglichkeiten 

2.1 	Grundsätze 

Für den Grundkurs und Leistungskurs wird je ein Aufga
benvorschlag für den Prüfungstermin zur Verfügung ge
stellt. Des weiteren wird im Bedarfsfall ein Reservesatz 
elektronisch bereitgestellt. Die Aufgabenvorschläge ge
mäß Satz 1 und 2 setzen sich aus 

a. 	mehreren Aufgabenstellungen (Arbeitsanweisungen) 
einschließlich dem gegebenenfalls zu bearbeitenden 
Material, der Benennung der gegebenenfalls jeweils 
vorgesehenen besonderen Hilfsmittel und 

b.	 den Beschreibungen der erwarteten Leistung (Erwar
tungshorizonte) einschließlich Angaben zur Bewertung 

zusammen. Die Unterlagen unter Buchstabe a sind für die 
Prüflinge und die unter b ausschließlich für Lehrkräfte 
bestimmt. 

2.2. Auswahlmöglichkeiten 

In den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch be
steht eine Auswahlmöglichkeit für Lehrkräfte und Prüf
linge gemäß Anlage 1. 

In Mathematik und allen übrigen schriftlichen Abiturprü
fungsfächern (Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, 
Physik und Politische Bildung) besteht eine Auswahl
möglichkeit nur für die Schülerinnen und Schüler. Die 
Einzelheiten zur Auswahl im Fach Mathematik und in 
den übrigen Abiturprüfungsfächern bestimmen sich nach 
den in den Prüfungsschwerpunkten enthaltenen Vorgaben. 

2.3 	Zusammenstellung und Aufbewahrung 

Die Aufgabenvorschläge werden der Schulleitung zuge
sandt und von ihr der oder dem Prüfungsvorsitzenden 
übergeben. 

Die oder der Prüfungsvorsitzende verwahrt die Aufga
benvorschläge so, dass Unberechtigte keinen Zugriff ha
ben und stellt sicher, dass zu dem vom für Schule zustän
digen Ministerium festgelegten Termin 

a.	 im jeweiligen Fach und Kurs durch eine Lehrkraft die 
Zusammenstellung der Aufgabenstellungen erfolgt (nur 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch) und 

b.	 die Vollständigkeit und Korrektheit der Aufgabenstel
lungen überprüft wird. 

Dabei handelt es sich in der Regel um die Lehrkraft, die 
im zweiten Schuljahr der Qualifikationsphase in dem Ab
iturprüfungsfach den regelmäßigen Unterricht erteilt hat. 
Das für Schule zuständige Ministerium teilt der Schule 
den Termin gemäß Satz 1 rechtzeitig vor Beginn der Abi
turprüfung mit. 

Die für alle Prüflinge des jeweiligen Kurses zusammen
gestellten, gekennzeichneten und überprüften Aufgaben
stellungen übergibt die Lehrkraft bei vorzeitiger Öffnung 
der oder dem Prüfungsvorsitzenden zur sicheren Verwah
rung bis zum Prüfungstag. Die nicht für die Prüflinge 
vorgesehenen Beschreibungen der erwarteten Leistungen 
(Erwartungshorizonte) einschließlich der Angaben zur 
Bewertung sind ebenfalls sicher zu verwahren. 

2.4 	 Aufgabenvorschläge für Nachschreibetermine 

Wenn keine zentralen Prüfungsaufgaben zur Verfügung 
gestellt werden, sind die für den Nachschreibetermin er
forderlichen Aufgabenvorschläge durch die Schule zu er
stellen. Die Aufgabenvorschläge werden in der Regel von 
der Lehrkraft erarbeitet, die im zweiten Schuljahr der Qua
lifikationsphase in dem Abiturprüfungsfach den regelmä
ßigen Unterricht erteilt hat. 

Der für den Nachschreibetermin für das jeweilige Fach zu 
erstellende Aufgabenvorschlag kann Wahlmöglichkeiten 
enthalten. 

Die Genehmigung dieser Aufgabenvorschläge erfolgt durch 
die koordinierende Schulrätin oder den koordinierenden 
Schulrat mit der Zuständigkeit für die weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe II in Ab
stimmung mit und in Vertretung für die Schulrätin oder 
den Schulrat mit der Zuständigkeit für das Fach. 
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3.	 Korrekturverfahren 

Für die Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeit gemäß 
§ 27 Abs. 2 und 3 der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung 
sind die in der Anlage 2 aufgeführten Korrekturzeichen 
zu verwenden. Kombinationen von Korrekturzeichen sind 
zulässig. 

Einzelne Lösungsansätze oder Erkenntnisse oder Formu
lierungen, die positiv vom Erwartungshorizont abweichen, 
werden durch entsprechende Randbemerkungen gekenn
zeichnet. 

4.	 Beurteilungsverfahren 

Die Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeit erfolgt 
gemäß § 27 Abs. 1 bis 3 der Gymnasiale-Oberstufe-Ver
ordnung. Die Bewertung in den einzelnen Fächern erfolgt 
gemäß den Grundsätzen in der Anlage 3. 

Die Einordnung der erbrachten Leistung erfolgt gemäß 
der nachfolgenden Tabelle: 

ab … % Punkte Note 

95 15 1+ 

90 14 1 

85 13 1

80 12 2+ 

75 11 2 

70 10 2

65 9 3+ 

60 8 3 

55 7 3

50 6 4+ 

45 5 4 

36 4 4

27 3 5+ 

18 2 5 

9  1  5

0  0  6  

Die abschließende Bewertung der Prüfungsarbeit erfolgt 
in Punkten. 

Die Festsetzung der Note erfolgt gemäß § 27 Abs. 3 bis 5 
der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung. 

5.	 Verbindliche Vorgaben für Inhalte, Themen und Me
thoden (Prüfungsschwerpunkte) 

Für die Fächer der zentralen schriftlichen Abiturprüfun
gen gelten pro Fach die ab dem Schuljahr 2008/2009 ge
mäß Anlage 3 a der VV-Rahmenlehrplan und curricularen 
Materialien gültigen Rahmenlehrpläne. 

Die Prüfungsschwerpunkte für die schriftlichen Abitur
prüfungsfächer stehen auf dem Brandenburgischen Bil
dungsserver zur Verfügung und sind unter www.bildung
brandenburg.de abrufbar. Die Prüfungsschwerpunkte für 
das Schuljahr 2009/2010 für die Fächer Deutsch, Eng
lisch, Französisch und Mathematik gelten auch für das 
Schuljahr 2010/2011. 

6.	 Information der Prüflinge 

Die Prüflinge sind in geeigneter Weise über den Inhalt 
dieses Rundschreibens einschließlich der Anlagen zu in
formieren. 

7.	 Information der Lehrkräfte 

Aktuelle bzw. ergänzende Informationen für Lehrkräfte 
finden sich im Internet unter www.bildung-brandenburg.de 
unter dem Link: Unterricht/Prüfungen/Abitur. 

8.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 1. August 
2010 in Kraft und am 31. Juli 2011 außer Kraft. Gleich
zeitig treten die Rundschreiben 2/09 vom 25. März 2009 
(ABL.MBJS S. 134) und 7/09 vom 20. Juli 2009 (ABL. 
MBJS S. 229) außer Kraft. 

Im Auftrag 

Manfred Walhorn 

Anlage 1 

Hinweise zur Zusammenstellung der Aufgabenstellungen 

Deutsch 

Der Aufgabenvorschlag enthält vier gleichwertige Aufgaben

stellungen.


Wahlmöglichkeiten für die Lehrkräfte:

Aus diesen Aufgabenstellungen wählt die Lehrkraft diejenige

aus, die bezüglich des konkreten Unterrichts am wenigsten ge

eignet scheint, und entfernt sie aus dem Aufgabenvorschlag.


Wahlmöglichkeiten für die Prüflinge:

Der Prüfling erhält eine Prüfungsaufgabe, die drei Aufgaben

stellungen enthält, von denen er eine zur Bearbeitung auswählt.
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Englisch/Französisch geeignet scheint, und entfernt sie aus dem Aufgabenvor-

Der Aufgabenvorschlag enthält drei gleichwertige Aufgaben- schlag.

stellungen.


Wahlmöglichkeiten für die Prüflinge: 
Wahlmöglichkeiten für die Lehrkräfte: Der Prüfling erhält eine Prüfungsaufgabe, die zwei Aufgaben-
Aus diesen Aufgabenstellungen wählt die Lehrkraft diejenige stellungen enthält, von denen er eine zur Bearbeitung auswählt. 
aus, die bezüglich des konkreten Unterrichts am wenigsten 

Anlage 2 

Korrekturzeichen 

alle Fächer 

Leistungsebene Verstöße/Defizite 
Korrektur

zeichen 

V
er

st
eh

en
sl

ei
st

un
g/

A
rg

um
en

ta
ti

on
sl

ei
st

un
g

Fa
ch

lic
he

 K
om

pe
te

nz
 

inhaltlich/fachlich falsch 
Verstoß gegen (fachliche) Logik 
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet 
fehlende/falsche Begründung 
Zusammenhang unklar 
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug 
Definition fehlerhaft 
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft) 
Rechenfehler 
Folgefehler 
ungenau 
unvollständig 

I/f 
Lg 
Th 
Bg 
Zg 
BL 
Df 
Fs 
Rf 
Ff 
ug 
uv 

alle Fächer außer Deutsch/Englisch/Französisch 

Leistungsebene Verstöße/Defizite 
Korrektur

zeichen 
ga

nz
er

Fe
hl

er

ha
lb

er
Fe

hl
er

 

D
ar

st
el

lu
ng

sl
ei

st
un

g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

Fe
hl

er
 im

 S
in

ne
 

de
r 

B
ew

er
tu

ng
s

gr
un

ds
ät

ze
 

Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung 
Grammatik einschließlich Satzbaufehler 
Auslassungsfehler 

R 
G 
V 

X 
X 
X 

Interpunktion 
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen 

Z 
– 

X 
X 

M
it

 d
ie

se
n 

K
or

re
kt

ur
ze

ic
he

n 
ge


ke

nn
ze

ic
hn

et
e 

Fe
hl

er
 w

er
de

n 
be

i 
de

r 
B

ew
er

tu
ng

 d
er

 s
pr

ac
hl

ic
he

n 
R

ic
ht

ig
ke

it
 n

ic
ht

 b
er

üc
ks

ic
ht

ig
t Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel 
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz) 
ungeschickte/falsche Wortwahl 
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen 
unsachgemäßer Gebrauch des Modus 
unsachgemäßer Tempusgebrauch 
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch 
inhaltliche Wiederholung) 
unleserlich 

s. o. 
S 
A 

WW 
B 
M 
T 

W 
ul 



282 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 9 vom 30. November 2010 

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die 
Wörter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten 
wird die Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter  von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft. 

Deutsch 

Leistungsebene Verstöße/Defizite 
Korrektur

zeichen 

D
ar

st
el

lu
ng

sl
ei

st
un

g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

 

Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung 
Grammatik einschließlich Satzbaufehler 
Auslassungsfehler 

R 
G 
V 

Interpunktion 
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen 

Z 
– 

Wiederholungsfehler 
ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel 
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz) 
ungeschickte/falsche Wortwahl 
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen 
unsachgemäßer Gebrauch des Modus 
unsachgemäßer Tempusgebrauch 
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch 
inhaltliche Wiederholung) 
unleserlich 

s. o. 
S 
A 

WW 
B 
M 
T 

W 
ul 

Englisch 

Leistungsebene Verstöße/Defizite 
Korrektur

zeichen 

ga
nz

er
Fe

hl
er

ha
lb

er
Fe

hl
er

 

D
ar

st
el

lu
ng

sl
ei

st
un

g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

Fe
hl

er
 im

 S
in

ne
 d

er
 B

ew
er

tu
ng

sg
ru

nd
sä

tz
e 

Grammatik 
(wenn Wiederholungsfehler, dann halber Fehler) 

G X 
X 

Auslassungsfehler V X 

Ausdruck 
(kein Fehler, wenn ungeschickter bzw. unidiomatischer 
Gebrauch) 

A X 

falsche Wortwahl 
(kein Fehler, wenn ungeschickter bzw. unidiomatischer 
Gebrauch) 

WW X 

unsachgemäßer Gebrauch des Modus 
(wenn Wiederholungsfehler, dann halber Fehler) 

M X 
X 

unsachgemäßer Tempusgebrauch 
(wenn Wiederholungsfehler, dann halber Fehler) 

T X 
X 

Satzbau, syntaktische Mängel 
(wenn Wiederholungsfehler, dann halber Fehler; kein Fehler, 
wenn ungeschickter bzw. unidiomatischer Gebrauch) 

S X 
X 

Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung, R X 

unleserlich ul X 
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t Interpunktion 

(kein Fehler, wenn nicht sinnentstellend) 
Z 

fehlende I-Punkte – 

Wiederholungsfehler 
(kein Fehler, wenn identischer Fehler) 

s. o. 

Verstoß gegen Stilebene St 

unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen B 

Französisch 

Leistungsebene Verstöße/Defizite 
Korrektur

zeichen 

ga
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er
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hl
er

ha
lb

er
Fe

hl
er
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Grammatik einschließlich Satzbaufehler G X 

Auslassungsfehler V X 

falsche Wortwahl 
(Kein Fehler, wenn ungeschickter bzw. unidiomatischer 
Gebrauch) 

WW X 

unsachgemäßer Gebrauch des Modus M X 

unsachgemäßer Tempusgebrauch T X 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel S X 

Rechtschreibung, auch Akzentfehler R X 

Interpunktion 
(Kein Fehler, wenn nicht sinnentstellend) 

Z X 

fehlende I-Punkte und Umlautzeichen – X 

Wiederholungsfehler 
(Kein Fehler, wenn identischer Fehler) 

s. o. X 

unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen 
(nur Fehler, wenn auch G) 

B X 

Unleserlich 
(nur Fehler, wenn auch G, R oder WW) 

ul X 
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t Verstoß gegen Stilebene St 

Ungeschickter Ausdruck, bezogen auf komplexe Darstel
lungen (unidiomatische Wortgruppen bzw. Kollokationen) 

A 
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Anlage 3 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Biologie 

Für das Fach Biologie gilt in Übereinstimmung mit den gülti
gen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berück
sichtigen. Die zusammenfassende Beurteilung schließt mit ei
ner Bewertung gemäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen 
schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der Muttersprache (Unterrichtssprache) oder ge
gen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der 
Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird ein Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge
kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. 
Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen. 
Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be
gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt. 

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi
gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste
hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung 
ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Be
wertungseinheiten zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheit
licher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüs
sigkeit der Argumentation zu erfassen. Eine Notenbildung durch 
Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilno
ten ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Chemie 

Für das Fach Chemie gilt in Übereinstimmung mit den gülti
gen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge

brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu be
rücksichtigen. Die zusammenfassende Beurteilung schließt mit 
einer Bewertung gemäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen 
schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der Muttersprache (Unterrichtssprache) oder ge
gen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der 
Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird ein Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge
kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. 
Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen. 
Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be
gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt. 

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi
gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste
hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung 
ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Be
wertungseinheiten zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheit
licher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüs
sigkeit der Argumentation zu erfassen. Eine Notenbildung durch 
Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilno
ten ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Deutsch 

Für das Fach Deutsch gilt in Übereinstimmung mit den gülti
gen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit  und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. 

In den Erwartungshorizonten werden allgemeine und spezifi
sche Leistungsanforderungen sowie für die jeweilige Aufga
benart die Anforderungen an eine gute (11 Punkte) und an eine 
ausreichende (5 Punkte) Leistung bezogen auf die einzelne 



285 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 9 vom 30. November 2010 

Teilleistung tabellarisch dargestellt. Die Bewertung der sprach
lichen Richtigkeit erfolgt  unter Nutzung der Korrekturzeichen 
für Deutsch gemäß Anlage 2 und wird in die der Darstellungs
leistung integriert; die Ermittlung eines Fehlerquotienten entfällt. 

Die abschließende Bewertung basiert auf einer Gewichtung der 
Kompetenzbereiche, wie sie zu den jeweiligen Aufgabenarten 
ausgewiesen sind. Die zusammenfassende Beurteilung schließt 
mit einer Bewertung gemäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Die Noten
bildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der 
erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Argu
mentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewo
gen zu berücksichtigen. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Englisch 

Für das Fach Englisch gilt in Übereinstimmung mit den gülti
gen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die zu
sammenfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung ge
mäß § 12 Absatz 6 GOSTV. 

Inhaltliche und sprachliche Leistung sind jeweils als Ganzes zu 
sehen und jeweils mit einer Teilnote zu bewerten. 

Der Bewertung der sprachlichen Leistung liegen die Beurtei
lung des Ausdrucksvermögens und der sprachlichen Richtig
keit zu Grunde. Sie erfolgt ganzheitlich unter Berücksichti
gung des Fehlerquotienten. 

Das Ausdrucksvermögen wird vor allem hinsichtlich der Klar
heit der Aussage und der Textkohärenz, der Reichhaltigkeit und 
Differenziertheit des Wortschatzes, der Ökonomie und Treffsi
cherheit des Ausdrucks, der Komplexität und Variation des 
Satzbaus, der Angemessenheit des Registers und der textsor
tenspezifischen Mittel, der Flüssigkeit sowie der Eigenständig
keit und Natürlichkeit der Darstellung beurteilt. 

Die Beurteilung der sprachlichen Richtigkeit als Bestandteil 
der sprachlichen Leistung orientiert sich an der nachfolgenden 
Tabelle für den Fehlerquotienten sowie an der Anlage 2 „Kor
rekturzeichen“. Alle in der Anlage 2 als Fehler ausgewiesenen 
Verstöße gegen die sprachliche Norm fließen in die Berech
nung des Fehlerquotienten ein. Die Beurteilung der sprachli
chen Richtigkeit orientiert sich jedoch nicht allein an dem Ver
hältnis Fehlerzahl: Wortzahl; vielmehr müssen die sprachli
chen Verstöße auch daraufhin beurteilt werden, in welchem 

Maße sie die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen. Eben
so ist Mut zur anspruchsvolleren Sprachgestaltung (im Gegen
satz zu einer defensiven, auf Sicherheit bedachten Schreib
weise) bei der Beurteilung der sprachlichen Leistung zu be
rücksichtigen. 

Ganze Fehler sind durch einen senkrechten Strich, halbe Fehler 
durch einen waagerechten Strich zu kennzeichnen. Durch Un
terstreichung der jeweiligen Korrekturzeichen wird kenntlich 
gemacht, welche sprachlich-formalen Mängel von kommuni
kativer Relevanz sind. Bei mehreren Fehlern in einem Wort ist 
der schwerwiegendere Verstoß einfach zu zählen. Der ermittel
te Fehlerquotient wird im Gutachten ausgewiesen. Eine Note 
für die Sprachrichtigkeit wird nicht erteilt. 

Die Wortzahl wird in 100er Einheiten am Rand der Klausur ge
kennzeichnet. Wortwörtlich aus der Textvorlage übernommene 
Zitate bleiben dabei unberücksichtigt. Abkürzungen und kontra
hierte Formen (z. B. can't) gelten als ein Wort. Ziffern (z. B. 
1999) bleiben unberücksichtigt. 

Die Bewertung der inhaltlichen Leistung berücksichtigt unter 
anderem das Text- und Problemverständnis, die Verfügbarkeit 
von Kenntnissen und Methoden, die Folgerichtigkeit der Dar
stellung, die Urteilsfähigkeit, die Differenziertheit und die Selb
ständigkeit der Stellungnahme bzw. der Argumentation sowie 
die textsortenspezifische Gestaltung. 

Die Teilnote für den Inhalt wird auf Grundlage der Kriterien 
des Erwartungshorizontes entsprechend der für die einzelnen 
Aufgaben ausgewiesenen prozentualen Gewichtung ermittelt. 

Die Bewertung der Aufgabe zur Sprachmittlung fließt in die 
Teilnoten für die inhaltliche (entsprechend der ausgewiesenen 
Gewichtung) und sprachliche Leistung der jeweiligen Aufga
benstellung ein. 

Die sprachliche Leistung geht mit 60 %, die inhaltliche Leis
tung mit 40 % in die Bewertung ein. 

Eine gute inhaltliche Leistung (11 Punkte) liegt nur dann vor, 
wenn die Arbeit auf alle Teile der Aufgabe eingeht. 

Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt 
eine Gesamtnote von mehr als 3 Punkten der einfachen Wer
tung aus. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Tabelle: Fehlerquotient Englisch 

Punkte Fehlerquotient 

Grundkurs Leistungskurs 

15 - 0,0 - 0,4 -0,0 - 0,4 

14 - 0,9 - 0,7 

13 - 1,3 - 1,1 
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Punkte Fehlerquotient 

Grundkurs Leistungskurs 

12 - 1,7 - 1,5 

11 - 2,2 - 1,8 

10 - 2,6 - 2,2 

9 - 3,0 - 2,6 

8 - 3,4 - 2,9 

7 - 3,9 - 3,3 

6 - 4,3 - 3,7 

5 - 4,7 - 4,0 

4 - 5,2 - 4,4 

3 - 5,6 - 4,8 

2 - 6,0 - 5,1 

1 - 6,5 - 5,5 

0 ab 6,6 ab 5,6 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Französisch 

Für das Fach Französisch gilt in Übereinstimmung mit den 
gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die zu
sammenfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung ge
mäß § 12 Absatz 6 GOSTV. 

Inhaltliche und sprachliche Leistung sind jeweils als Ganzes zu 
sehen und jeweils mit einer Teilnote zu bewerten. 

Der Bewertung der sprachlichen Leistung liegen die Beurtei
lung des Ausdrucksvermögens und der Sprachrichtigkeit zu 
Grunde. Sie erfolgt ganzheitlich unter der Berücksichtigung 
des Fehlerquotienten. Das Ausdrucksvermögen wird vor allem 
hinsichtlich der Klarheit der Aussage und der Textkohärenz, 
der Reichhaltigkeit und Differenziertheit des Sach- und Funk
tionswortschatzes, der Ökonomie und Treffsicherheit des Aus
drucks, der Komplexität und Variation des Satzbaus, der Ange
messenheit des Registers, der textsortenspezifischen sprachli

chen Mittel, der Flüssigkeit sowie der Eigenständigkeit und Na
türlichkeit der Darstellung beurteilt. 

Die Beurteilung der Sprachrichtigkeit als Bestandteil der sprach
lichen Leistung orientiert sich an der anliegenden Tabelle für 
den Fehlerquotient. Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ 
zu berücksichtigen. 

Doch orientiert sich die Beurteilung der Sprachrichtigkeit nicht 
allein an dem Verhältnis Fehlerzahl : Wortzahl; vielmehr müs
sen die sprachlichen Verstöße auch daraufhin beurteilt werden, 
in welchem Maße sie die Kommunikation insgesamt beeinträch
tigen. Ebenso ist der Mut zu einer anspruchsvolleren Sprachge
staltung (im Gegensatz zu einer defensiven, auf Sicherheit be
dachten Schreibweise) zu berücksichtigen. 

Ganze Fehler sind durch einen senkrechten Strich, halbe Fehler 
durch einen waagerechten Strich zu kennzeichnen. Durch Un
terstreichung der jeweiligen Korrekturzeichen wird kenntlich 
gemacht, welche sprachlich-formalen Mängel von kommuni
kativer Relevanz sind. Bei mehreren Fehlern in einem Wort ist 
der schwerwiegendere Verstoß einfach zu zählen. Der ermittel
te Fehlerquotient wird im Gutachten ausgewiesen. Eine Note 
für die Sprachrichtigkeit wird nicht erteilt. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur in 100er Ein
heiten am Rand der Klausur gekennzeichnet. Wortwörtlich aus 
der Textvorlage übernommene Zitate bleiben dabei unberück
sichtigt. Abkürzungen gelten als ein Wort. Ziffern (z. B. 1999) 
bleiben unberücksichtigt. 

Die Bewertung der inhaltlichen Leistung berücksichtigt unter 
anderem das Text- und Problemverständnis, die Verfügbarkeit 
von Kenntnissen und Methoden, die Folgerichtigkeit der Dar
stellung und die Eigenständigkeit der Stellungnahme bzw. der 
Argumentation sowie die textsortenspezifische Gestaltung. 

Die Teilnote für den Inhalt wird auf Grundlage der Kriterien 
des Erwartungshorizontes entsprechend der für die einzelnen 
Aufgaben ausgewiesenen prozentualen Gewichtung ermittelt. 
Dabei ist eine rein numerische Ermittlung der Note nicht zuläs
sig. 

Die Bewertung der Aufgabe zur Sprachmittlung fließt in die 
Teilnoten für die inhaltliche (entsprechend der ausgewiesenen 
Gewichtung) und sprachliche Leistung entsprechend der jewei
ligen Aufgabenstellung ein. 

Die sprachliche Leistung geht mit 60 %, die inhaltliche Leis
tung mit 40 % in die Bewertung ein. Eine gute inhaltliche Leis
tung liegt nur dann vor, wenn die drei Teilbereiche compréhen
sion, analyse und commentaire personnel/ devoir créatif abge
bildet sind. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Lei
stung schließt eine Gesamtnote von mehr als 3 Punkten der 
Leistungsbewertung aus. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 
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Tabelle: Fehlerquotient Französisch 

Punkte Fehlerquotient 

Grundkurs Leistungskurs 

15 0,0 - 0,8 0,0 - 0,7 

14 0,9 - 1,6 0,8 - 1,4 

13 1,7 - 2,4 1,5 - 2,1 

12 2,5 - 3,2 2,2 - 2,8 

11 3,3 - 4,0 2,9 - 3,5 

10 4,1 - 4,8 3,6 - 4,2 

9 4,9 - 5,6 4,3 - 4,9 

8 5,7 - 6,4 5,0 - 5,6 

7 6,5 - 7,2 5,7 - 6,3 

6 7,3 - 8,0 6,4 - 7,0 

5 8,1 - 8,8 7,1 - 7,7 

4 8,9 - 9,6 7,8 - 8,4 

3 9,7 - 10,4 8,5 - 9,1 

2 10,5 - 11,2 9,2 - 9,8 

1 11,3 - 12,0 9,9 - 10,5 

0 ab 12,1 ab 10,6 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Geografie 

Für das Fach Geografie gilt in Übereinstimmung mit den gülti
gen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schü
ler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene Bei
träge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler be
einträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, aber 
gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die zusam
menfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung gemäß 
§ 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen schwerwiegende und ge
häufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Mut
tersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu 
einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf
ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende 
Regel: 

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird 1 Punkt abgezogen.

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge

kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler.

Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen.

Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be

gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten.


Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur in 100er Ein

heiten am Rand der Klausur gekennzeichnet.


Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi

gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste

hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung

ausgewogen zu berücksichtigen. Eine Notenbildung durch Ad

dition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten

ist unzulässig.


Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei

chermaßen.


Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Geschichte 

Für das Fach Geschichte gilt in Übereinstimmung mit den gül

tigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:


Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten

muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge

brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen

ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der

Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene

Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler

beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte,

aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die zu

sammenfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung ge

mäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen schwerwiegende und

gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der

Muttersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere

Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbe

wertung.


Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird 1 Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge

kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler.

Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen.

Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be

gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten.


Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur in 100er Ein

heiten am Rand der Klausur gekennzeichnet.


Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi

gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste

hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung
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ausgewogen zu berücksichtigen. Eine Notenbildung durch Ad
dition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten 
ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Mathematik 

Für das Fach Mathematik gilt in Übereinstimmung mit den 
gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu be
rücksichtigen. Die zusammenfassende Beurteilung schließt mit 
einer Bewertung gemäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen 
schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der Muttersprache (Unterrichtssprache) oder ge
gen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der 
Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird ein Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge
kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. 
Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen. 
Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be
gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt. 

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi
gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste
hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung 
ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Be
wertungseinheiten zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheit
licher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüs
sigkeit der Argumentation zu erfassen. Eine Notenbildung durch 
Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilno
ten ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Physik 

Für das Fach Physik gilt in Übereinstimmung mit den gültigen 
EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berück
sichtigen. Die zusammenfassende Beurteilung schließt mit ei
ner Bewertung gemäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen 
schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der Muttersprache (Unterrichtssprache) oder ge
gen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der 
Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird ein Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge
kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. 
Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen. 
Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be
gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt. 

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi
gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste
hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung 
ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Be
wertungseinheiten zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheit
licher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüs
sigkeit der Argumentation zu erfassen. Eine Notenbildung durch 
Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilno
ten ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Politische Bildung 

Für das Fach Politische Bildung gilt in Übereinstimmung mit 
den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit und dem Gutachten 
muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorge
brachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumen
ten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der 
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Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben durch gelungene 
Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler 
beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht aufgeführte, 
aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die zu
sammenfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung ge
mäß § 12 Absatz 6 GOSTV. Dabei führen schwerwiegende und 
gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Mut
tersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu 
einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung. 

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuf

ten Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende

Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter)

wird 1 Punkt abgezogen.


Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V ge
kennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. 
Dazu ist die Anlage 2 „Korrekturzeichen“ zu berücksichtigen. 
Im Falle eines Punktabzuges ist dieser im Gutachten zu be
gründen, gegebenenfalls durch Angabe des Fehlerquotienten. 

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur in 100er Ein
heiten am Rand der Klausur gekennzeichnet. 

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdi
gung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verste
hens-, Argumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung 
ausgewogen zu berücksichtigen. Eine Notenbildung durch Ad
dition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten 
ist unzulässig. 

Diese Grundsätze gelten für Grund- und Leistungskurse glei
chermaßen. 

II. Nichtamtlicher Teil 

Lesefassung des Kindertagesstättengesetzes (KitaG) 

Nachfolgend dokumentieren wir in einer Lesefassung1 das 
KitaG in der vom Landtag Brandenburg durch das Fünfte 
Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes beschlos
senen Fassung. 

Zweites Gesetz zur Ausführung 

des Achten Buches des Sozialgesetzbuches


- Kinder- und Jugendhilfe 

Kindertagesstättengesetz (KitaG)2


vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 178),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2010 


(GVBl. I Nr. 25)


Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Allgemeines, Aufgaben, Ziele und Rechtsanspruch 

§ 1 Rechtsanspruch 

§ 2 Begriffsbestimmung 

§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte 

Abschnitt 2

Beteiligungen


§ 4 Grundsätze der Beteiligung 

§ 5 Förderung der Beteiligung durch den Träger 

§ 6 Beteiligung der Eltern 

§ 7 Kindertagesstätten-Ausschuss 

Abschnitt 3

Organisation und Betrieb der Kindertagesstätte


§ 8 Organisation der Kindertagesstätte 

1	 Nicht amtliche Fassung, keine Gewähr für die Richtigkeit 
2	 KitaG vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 178), geändert durch das Erste Gesetz 

zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes vom 7. Juni 1996 (GVBl. I 
S. 182), Artikel 1 des 1. Haushaltsstrukturgesetzes 1997 vom 17. Dezember 
1996 (GVBl. I S. 358), Artikel 3 des Haushaltsstrukturgesetzes 2000 vom 
28. Juni 2000 (GVBl. I S. 90, 91), das Zweite Gesetz zur Änderung des Kin
dertagesstättengesetzes vom 7. Juli 2000 (GVBl. I S. 106), Artikel 2 des 
Haushaltssturkturgesetzes 2002 vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 316, 
317), Art. 1 des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen 
Aufgaben vom 21. Mai 2003 (GVBl. I S. 172, 173), das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kindertagesstättengesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I 
S. 311), das Vierte Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 
vom 21. Juni 2007 (GVBl. I S. 110) sowie das Fünfte Gesetz zur Änderung 
des Kindertagesstättengesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl. I Nr. 25) 
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§ 9 Öffnungszeit der Einrichtung und Betreuungszeiten der 
Kinder 

§ 10 Personalausstattung 

§ 11 Gesundheitsvorsorge 

Abschnitt 4

Planung und Unterhaltung 


des Kindertagesbetreuungsangebots


§ 12 Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots 

§ 13 Bau und Ausstattung 

§ 14 Träger von Einrichtungen 

§ 15 Betriebskosten von Kindertagesstätten 

§ 16 Finanzierung der Kindertagesbetreuungsangebote 

§ 16 a (weggefallen) 

§ 17 Elternbeiträge 

§ 18 Förderung in Kindertagespflege 

§ 19 Modellversuch 

Abschnitt 5 
Verfahren und Zuständigkeiten 

§ 20 Erlaubniserteilung und Beratung 

§ 21 (weggefallen) 

§ 22 Verwaltungsverfahren 

Abschnitt 6 
Durchführungs-, Folge- und Schlussbestimmungen 

§ 23 Durchführungsvorschriften 

§ 24 (Folgeänderungen) 

§ 25 (Inkrafttreten) 

Abschnitt 1 
Allgemeines, Aufgaben, Ziele und Rechtsanspruch 

§ 1 
Rechtsanspruch 

(2) 1Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Verset
zung in die fünfte Schuljahrgangsstufe haben einen Rechtsan
spruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in 
Kindertagesstätten, der auch nach Maßgabe des Absatzes 4 er
füllt werden kann. 2Kinder bis zum vollendeten dritten Lebens
jahr und Kinder der fünften und sechsten Schuljahrgangsstufe 
haben einen Rechtsanspruch, wenn ihre familiäre Situation, 
insbesondere die Erwerbstätigkeit, die häusliche Abwesenheit 
wegen Erwerbssuche, die Aus- und Fortbildung der Eltern oder 
ein besonderer Erziehungsbedarf Tagesbetreuung erforderlich 
macht. 3Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr sollen 
auch nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen im Umfang 
der Mindestbetreuungszeit weiter betreut werden. 

(3) 1Der Anspruch nach Absatz 2 ist für Kinder im Alter bis zur 
Einschulung mit einer Mindest-betreuungszeit von sechs Stun
den und für Kinder im Grundschulalter mit einer Mindestbe
treuungszeit von vier Stunden erfüllt. 2Längere Betreuungszei
ten sind zu gewährleisten, wenn die familiäre Situation des 
Kindes, insbesondere die Erwerbstätigkeit, die häusliche Ab
wesenheit wegen Erwerbssuche, die Aus- und Fortbildung der 
Eltern oder ein besonderer Erziehungsbedarf dies erforderlich 
macht. 

(4) 1Art und Umfang der Erfüllung des Anspruchs soll dem Be
darf des Kindes entsprechen. 2Bedarfserfüllend können für Kin
der bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und für Kinder im 
Grundschulalter auch Kindertagespflege, Spielkreise, integrier
te Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung 
oder andere Angebote sein, wenn sie der familiären Situation 
der Kinder Rechnung tragen und im jeweils erforderlichen Rah
men die Aufgaben und Ziele nach § 3 gewährleisten. 

§ 2 
Begriffsbestimmung 

(1) 1Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Be
treuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grund
schulalters. 2Die Aufgabe kann in Kindertagesstätten, in Kin
dertagespflege sowie im Verbund oder in Kombination mit an
deren Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, des Schul- und 
Sozialwesens durchgeführt werden. 3Integrierte Angebote von 
Schule und Kindertagesbetreuung verbinden die Bildungs-, 
Freizeit- und Spielangebote beider Einrichtungen und fassen 
sie zu einem ganzheitlichen, an den Lebenssituationen und Ent
wicklungsmöglichkeiten der Kinder orientierten Ganztagsan
gebot zusammen. 4Spielkreise sind Betreuungsangebote in Ver
antwortung der Eltern, die durch Fachkräfte unterstützt und 
zeitweise angeleitet werden. 

(2) 1Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergän
zende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte 
und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, er
zogen, gebildet, betreut und versorgt werden. 2Kindertagesstät
ten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Alters
stufen errichtet und betrieben werden. 

(1) Die Kindertagesbetreuung gewährleistet die Vereinbarkeit (3) Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im 
von Familie und Beruf und dient dem Wohl und der Entwick- Haushalt der Tagespflegeperson, des Personensorgeberechtig
lung der Kinder. ten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jün
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geren Kindern oder im Rahmen eines besonderen Betreuungs
bedarfs. 

(4) Die im Folgenden für Kindertagesstätten bestimmten Vor
schriften dieses Gesetzes gelten für die anderen Formen der 
Kindertagesbetreuung entsprechend. 

§ 3 
Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte 

(1) 1Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und 
entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und 
Versorgungsauftrag. 2Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte 
unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre ei
genaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kin
der auf und erweitert sie. 3Sie ergänzen und unterstützen die Er
ziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrun
gen über den Familienrahmen hinaus. 4Die gemäß § 23 Abs. 3 
vereinbarten Grundsätze über die Bildungsarbeit in Kinderta
gesstätten bilden den für alle Einrichtungen verbindlichen Rah
men. 5Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form 
auf die Grundschule vorzubereiten. 6Die Kindertagesstätten sind 
berechtigt und verpflichtet, bei den von ihnen betreuten Kin
dern im letzten Jahr vor der Einschulung den Sprachstand fest
zustellen und, soweit erforderlich, Sprachförderkurse durchzu
führen. 7Einrichtungen in freier Trägerschaft können diese Auf
gabe auch für Kinder durchführen, die in keinem Betreuungs
verhältnis zu einer Kindertageseinrichtung stehen; kommunale 
Einrichtungen sind hierzu verpflichtet. 8Die Durchführung der 
Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung lässt Leistungs
verpflichtungen anderer Sozialleistungsträger unberührt. 

(2) Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe, 

1.	 die Entwicklung der Kinder durch ein ganzheitliches Bil
dungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebot 
zu fördern, 

2.	 den Kindern Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismög
lichkeiten ausgehend von ihren Bedürfnissen in ihrem Le
bensumfeld zu erschließen, 

3.	 die Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der 
Kinder zu stärken, unter anderem durch eine alters- und 
entwicklungsgemäße Beteiligung an Entscheidungen in der 
Einrichtung, 

4.	 die Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen 
Fähigkeiten der Kinder sowie ihrer seelischen, musischen 
und schöpferischen Kräfte zu unterstützen, regelmäßig den 
Entwicklungsstand der Kinder festzustellen und dem Kind 
Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln, 

5.	 die unterschiedlichen Lebenslagen, kulturellen und weltan
schaulichen Hintergründe sowie die alters- und entwick
lungsbedingten Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zu 
berücksichtigen; in dem angestammten sorbischen (wendi
schen) Siedlungsgebiet für die sorbischen (wendischen) 
Kinder die Vermittlung und Pflege der sorbischen (wendi

schen) Sprache und der sorbischen (wendischen) Kultur zu 
gewährleisten, 

6.	 das gleichberechtigte, partnerschaftliche, soziale und demo
kratische Miteinander sowie das Zusammenleben von Kin
dern mit und ohne Behinderungen zu fördern, 

7.	 eine gesunde Ernährung und Versorgung zu gewährleisten, 

8.	 einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu 
vermitteln und einen nach ökologischen Gesichtspunkten 
gestalteten Lernort zu bieten. 

(3) 1Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben wird in einer pä
dagogischen Konzeption beschrieben, die in jeder Kindertages
stätte zu erarbeiten ist. 2In dieser Konzeption ist ebenfalls zu 
beschreiben, wie die Grundsätze elementarer Bildung Berück
sichtigung finden und die Qualität der pädagogischen Arbeit 
überprüft wird. 

(4) Die Kindertagesstätten können durch die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet werden, ihre Arbeit 
durch Qualitätsfeststellungen überprüfen zu lassen. 

Abschnitt 2

Beteiligungen


§ 4 
Grundsätze der Beteiligung 

(1) 1Die Kindertagesstätte hat ihren Auftrag in enger Zu
sammenarbeit mit der Familie und anderen Erziehungsberech
tigten durchzuführen. 2Mit anderen Einrichtungen und Dien
sten sollen sich die Kindertagesstätten zum Wohl der Kinder 
unter Beachtung des Rechts auf informationelle Selbstbestim
mung des Kindes und seiner Erziehungsberechtigten abstim
men. 3Insbesondere ist der Kinder- und Jugendgesundheits
dienst des Gesundheitsamtes im Rahmen der Gesundheitsvor
sorge gemäß § 11 im Einvernehmen mit den Erziehungsbe
rechtigten auf Entwicklungsbeeinträchtigungen des Kindes hin
zuweisen. 4Der Übergang zur Schule und die Betreuung und 
Förderung schulpflichtiger Kinder soll durch eine an dem Ent
wicklungsstand der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit der 
Schule erleichtert werden. 

(2) 1Die demokratische Erziehung der Kinder setzt die Beteili
gung von Eltern und sonstigen Er-ziehungsberechtigten, Erzie
hern und Erzieherinnen an allen wesentlichen Entscheidungen 
der Tagesstätten voraus und verlangt das demokratische Zu
sammenwirken aller Beteiligten. 2§ 4 Abs. 1 Satz 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch bleibt hiervon unberührt. 

§ 5 
Förderung der Beteiligung durch den Träger 

(1) Der Träger ist verpflichtet, die Zusammenarbeit aller Be
schäftigten sowie ihr Zusammenwirken mit den Eltern und den 
sonstigen Erziehungsberechtigten zu unterstützen und anzure
gen. 
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(2) Der Träger sichert die Information aller Beschäftigten zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Kindertagesstätte und die 
erforderliche fachliche Abstimmung zwischen seinen Kinder
tagesstätten. 

§ 6 
Beteiligung der Eltern 

(1) 1Die Eltern und anderen Erziehungsberechtigten sind an der 
Konzeptionsentwicklung und Fragen ihrer organisatorischen 
Umsetzung in der Arbeit der Kindertagesstätte zu beteiligen. 
2Hospitationen von Eltern in der Kindertagesstätte, ihre Anwe
senheit während der Eingewöhnungsphase und ihre Beteiligung 
bei gemeinsamen Unternehmungen sind zu fördern. 

(2) 1Die Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten der Kin
der einer Kindertagesstätte bilden die Elternversammlung. 2In 
Einrichtungen mit mehreren Gruppen können die Elternver
sammlungen auf Gruppenebene stattfinden. 

(3) Die Elternversammlungen dienen der gegenseitigen Infor
mation über die Situation der Kinder. 

(4) 1Die Elternversammlung kann vom Träger und in pädago
gischen Fragen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aus
kunft über alle die Einrichtung betreffenden Angelegenheiten 
verlangen. 2Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erörtern mit 
den Eltern die Grundlagen, Ziele und Methoden ihrer pädago
gischen Arbeit und stimmen sie mit ihnen ab. 

§ 7 
Kindertagesstätten-Ausschuss 

(1) 1In jeder Kindertagesstätte soll ein Kindertagesstätten-Aus
schuss gebildet werden. 2Er besteht zu drei gleichen Teilen aus 
Mitgliedern, die vom Träger benannt sind, und aus Mitgliedern, 
die aus dem Kreis der Beschäftigten und dem Kreis der Eltern 
gewählt werden. 

(2) 1Der Kindertagesstätten-Ausschuss beschließt über pädago
gische und organisatorische Angelegenheiten der Kindertages
stätte, insbesondere über die pädagogische Konzeption und er 
berät den Träger hinsichtlich bedarfsgerechter Öffnungszeiten. 
2Die Finanzhoheit des Trägers, seine personalrechtliche Zustän
digkeit und seine Selbstständigkeit in Zielsetzung und Durchfüh
rung der Aufgaben bleiben hiervon unberührt. 

Abschnitt 3

Organisation und Betrieb der Kindertagesstätte


§ 8 
Organisation der Kindertagesstätte 

(1) Die Kindertagesstätte gliedert sich in Gruppen, die alters
gleich oder altersgemischt zusammengesetzt sein können. 

(2) Erfolgt die Gliederung der Kindertagesstätte insgesamt oder 

die Gliederung der Gruppen nach dem Alter der Kinder, so ist 
durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, den Kindern 
Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen Altersgruppen zu 
ermöglichen. 

(3) Die Organisation der Kindertagesstätte sowie die Gestaltung 
des Dienstplanes und des Tagesablaufes soll Kontinuität und 
Verlässlichkeit der Beziehungen zwischen pädagogischen Kräf
ten und Kindern gewährleisten. 

§ 9 
Öffnungszeit der Einrichtung und Betreuungszeiten 

der Kinder 

1Die Kindertagesstätten sollen bedarfsgerechte Öffnungszeiten 
anbieten, die am Kindeswohl orientiert sind. 2Der Lebensrhyth
mus der Kinder, die Arbeitszeiten von Eltern, die Bedürfnisse 
der Eltern der aufzunehmenden Kinder sowie die Schul- und 
Ferienzeiten sind zu berücksichtigen. 3Die Festlegung der Öff
nungszeiten erfolgt nach Anhörung der Beauftragten für die 
Gleichstellung von Frau und Mann. 4Unabhängig von der Öff
nungszeit der Einrichtung soll die Betreuungszeit der Kinder 
die Erfüllung des Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Ver
sorgungsauftrags ermöglichen und ihrem Alter, ihrem Entwick
lungsstand sowie ihren Bedürfnissen entsprechen. 5Sie sollte in 
der Regel zehn Stunden nicht überschreiten. 

§ 10 
Personalausstattung 

(1) 1Kindertagesstätten müssen über die notwendige Zahl ge
eigneter pädagogischer Fachkräfte verfügen. 2Die Bemessungs
größe für die pädagogische Arbeit im Rahmen der Mindestbe
treuungszeit gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 ist: 0,8 Stellen einer pä
dagogischen Fachkraft für jeweils sechs Kinder im Alter bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres, 0,8 Stellen einer pädago
gi-schen Fachkraft für jeweils 12 Kinder nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres bis zur Ein-schulung und 0,6 Stellen einer 
pädagogischen Fachkraft für 15 Kinder im Grundschulalter. 
3Die Bemessungsgröße für verlängerte Betreuungszeiten ge
mäß § 1 Abs. 3 Satz 2 ist: eine pädagogische Fachkraft für je
weils sechs Kinder im Alter bis zur Vollendung des dritten Le
bensjahres, eine pädagogische Fachkraft für jeweils 12 Kinder 
nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung 
und 0,8 Stellen einer pädagogischen Fachkraft für 15 Kinder 
im Grundschulalter. 

(2) Die Leitung von Kindertagesstätten darf nur besonders ge
eigneten pädagogischen Fachkräften übertragen werden. 

(3) Zusätzlich zur personellen Regelausstattung ist die Mitar
beit von ehrenamtlichen und nebenamtlichen Kräften zu för
dern. 

(4) Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und die 
Träger der Einrichtungen sorgen durch Fortbildung und Praxis
beratung dafür, dass die berufliche Eignung der Mitarbeiter 
aufrechterhalten und weiterentwickelt wird. 



293 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 9 vom 30. November 2010 

§ 11 
Gesundheitsvorsorge 

(1) 1Der Träger der Einrichtung oder die Tagespflegeperson hat 
den öffentlichen Gesundheitsdienst dabei zu unterstützen, dass 
alle in Kindertagesbetreuung befindlichen Kinder in Ergänzung 
sonstiger Vorsorgeangebote gemäß dem Brandenburgischen Ge
sundheitsdienstgesetz ärztlich und zahnärztlich untersucht wer
den, der Impfstatus überprüft und eine Schließung von Impf
lücken angeboten wird. 2Diese Vorsorgemaßnahmen sollen 
grundsätzlich in der Kindertagesstätte durchgeführt werden. 

(2) 1Jedes Kind muss, bevor es erstmalig in Kindertagesbetreu
ung aufgenommen wird, ärztlich untersucht werden. 2Eine Auf
nahme erfolgt nur, wenn gesundheitliche Bedenken nicht be
stehen. 3Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung wird der Impf
status überprüft und eine Schließung von Impflücken angebo
ten. 

(3) 1Zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachläs
sigungen und Kindesmisshandlungen arbeiten Kindertagesstät
ten und Einrichtungen der gesundheitlichen und sozialen Be
treuung eng zusammen. 2§ 8a des Achten Buches Sozialgesetz
buch bleibt hiervon unberührt. 

(4) Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge und der Suchtvor
beugung darf in Kindertagesstätten und auf deren Gelände 
nicht geraucht werden. 

Abschnitt 4

Planung und Unterhaltung 


des Kindertagesbetreuungsangebots


§ 12 
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots 

(1) 1Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die 
Aufgabe, die Kindertagesbetreuung nach § 1 zu gewährleisten. 
2Kreisangehörige Gemeinden und Ämter können sich durch öf
fentlich-rechtlichen Vertrag verpflichten, in ihrem Gebiet die 
Aufgabe für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
durchzuführen; die örtliche Trägerschaft der öffentlichen Ju
gendhilfe bleibt davon unberührt. 3In dem öffentlich-recht
lichen Vertrag ist die Kostenerstattung zu regeln. 4Er ist durch 
den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe öffentlich be
kannt zu machen und dem für Jugend zuständigen Mitglied der 
Landesregierung anzuzeigen. 5Die Vorschriften des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit finden keine Anwen
dung. 

(2) 1Kinder mit einem besonderen Förderbedarf nach den 
§§ 27, 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder den 
§§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind in Kin
dertagesstätten aufzunehmen, wenn eine diesem Bedarf ent
sprechende Förderung und Betreuung gewährleistet werden kön
nen. 2Die Gruppengröße und die personelle Besetzung in die
sen Gruppen sind den besonderen Anforderungen im Einzelfall 
anzupassen. 

(3) 1Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt im 
Benehmen mit den Trägern der freien Jugendhilfe und den Ge
meinden einen Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung auf 
und schreibt ihn rechtzeitig fort. 2Der Bedarfsplan weist die 
Einrichtungen aus, die zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ge
mäß § 1 als erforderlich erachtet werden. 3Hierbei sind die Rea
lisierung des Förderauftrages gemäß § 3 dieses Gesetzes sowie 
der §§ 22 und 22a des Achten Buches Sozialgesetzbuch, die 
Erreichbarkeit, die tatsächliche Inanspruchnahme und das 
Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 5 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu beachten. 

§ 13 
Bau und Ausstattung 

Die Lage, das Gebäude, die Räumlichkeiten, die Außenanlagen 
und die Ausstattung der Kindertagesstätten müssen den Aufga
ben gemäß § 3 genügen. Sie müssen ausreichend und kindge
mäß bemessen sein. 

§ 14 
Träger von Einrichtungen 

(1) 1Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind 
Träger der freien Jugendhilfe, Gemeinden und Gemeindeverbän
de. 2Träger einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung können 
auch sonstige Behörden, Körperschaften oder Anstalten des öf
fentlichen Rechts sowie Betriebe und andere private Einrichtun
gen sein. 3Der Träger der Einrichtung ist zur Toleranz und zum 
Respekt der unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen 
Einstellungen der Kinder und ihrer Eltern verpflichtet. 

(2) 1Der Träger muss bereit und in der Lage sein, bedarfsge
rechte und geeignete Einrichtungen nach den Vorschriften die
ses Gesetzes zu betreiben und eine angemessene Eigenleistung 
zu erbringen. 2Er hat bei Bedarf seine Einrichtung für alle Kin
der unabhängig von ihrem religiösen und weltanschaulichen 
Hintergrund zu öffnen, insbesondere dann, wenn nur eine Ein
richtung in erreichbarer Nähe ist. 

§ 15 
Betriebskosten von Kindertagesstätten 

(1) Betriebskosten im Sinne dieses Gesetzes sind die angemes
senen Personal- und Sachkosten, die durch den nach § 45 Abs. 1 
Satz 1 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches erlaubten 
Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder entstehen, die die 
Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllt und grundsätzlich al
len Kindern offen steht. 

(2) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes sind die Aufwen
dungen des Trägers der Einrichtung für die Vergütung des Per
sonals nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öf
fentlichen Dienst oder vergleichbarer Vergütungsregelungen 
einschließlich des gesetzlichen Arbeitgeberanteils zur Sozial
versicherung. 
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§ 16 
Finanzierung der Kindertagesbetreuungsangebote 

(1) 1Die Kosten der Kindertagesbetreuung werden durch Ei
genleistungen des Trägers, durch Elternbeiträge, durch die Ge
meinde sowie durch Zuschüsse des örtlichen Trägers der öf
fentlichen Jugendhilfe gedeckt. 2Örtlich zuständig für die Ge
währung der Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 3 ist jeweils 
die Gebietskörperschaft, in deren Zuständigkeitsbereich die Ein
richtung gelegen ist. 3Erfolgt eine Unterbringung grundsätzlich 
oder in ihrem zeitlichen oder qualitativen Umfang aufgrund 
der §§ 27, 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder der 
§§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, so trägt der 
nach diesen Vorschriften Verpflichtete die hierdurch entstehen
den Mehrkosten. 4Einrichtungen, die nicht die Voraussetzungen 
dieses Gesetzes erfüllen oder die nicht grundsätzlich allen Kin
dern offen stehen, können von der Finanzierung ganz oder teil
weise ausgeschlossen werden. 

(2) 1Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt 
dem Träger der Kindertagesstätte einen Zuschuss zu den Ko
sten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrich
tung, das zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 1 erfor
derlich ist. 2Der Zuschuss beträgt 86,3 Prozent dieser Kosten 
für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr, 85,2 Prozent dieser Kosten für jedes betreute Kind 
vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 
84 Prozent dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grund
schulalter. 3Dieser Zuschuss wird höchstens für die Anzahl des 
tatsächlich beschäftigten pädagogischen Personals gewährt. 4Be
messungsgröße sind die Durchschnittssätze der jeweils gülti
gen Vergütungsregelung. 5Zusätzlich wird ein pauschalierter 
Zuschuss für die Sprachstandsfeststellung und Sprachförde
rung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 gewährt, der sich an der 
Zahl der Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zur Einschulung orientiert. 6Der örtliche Träger der öffent
lichen Jugendhilfe kann diesen zusätzlichen Zuschuss hiervon 
abweichend insbesondere nach sozialen Kriterien bemessen. 

(3) 1Die Gemeinde stellt dem Träger einer gemäß § 12 Abs. 3 
Satz 2 erforderlichen Kindertagesstätte das Grundstück ein
schließlich der Gebäude zur Verfügung und trägt die bei spar
samer Betriebsführung notwendigen Bewirtschaftungs- und Er
haltungskosten für Gebäude und Grundstücke. 2Zusätzlich soll 
die Gemeinde für den Träger einer gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 
erforderlichen Kindertagesstätte, der auch bei sparsamer Be
triebsführung und nach Ausschöpfung aller zumutbaren Ein
nahmemöglichkeiten aus dem Betrieb der Kindertagesstätte 
nicht in der Lage ist, die Einrichtung weiter zu führen, den Zu
schuss erhöhen. 

(4) Die Kosten einer Kindertagespflegestelle werden nach 
Maßgabe des § 18 durch den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe getragen. 

(5) 1Für Kinder, die aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts der 
Leistungsberechtigten nach § 5 des Achten Buches des Sozial
gesetzbuches in Kindertagesstätten außerhalb des eigenen 
Wohnorts aufgenommen werden, hat die Wohnortgemeinde auf 
Verlangen der aufnehmenden Gemeinde einen angemessenen 
Kostenausgleich zu gewähren. 2Gleiches gilt für den Kosten
ausgleich zwischen Gemeindeverbänden. 

(6) 1Das Land beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesbe
treuung durch einen zweckgebundenen Zuschuss an die ört
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 2Im Jahr 2010 stellt 
das Land den Betrag von 153 591 100 Euro zweckgebunden 
zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. 3Für 
die Verteilung dieses Betrages werden die Zahlen der Kinder 
im Alter bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres gemäß 
der amtlichen Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Branden
burg zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres 
angesetzt. 4Zusätzlich stellt das Land im Jahr 2010 zweckge
bunden 4 351 000 Euro zum Ausgleich der Aufgaben gemäß 
§ 1 Absatz 2 Satz 3 und § 3 Absatz 1 Satz 6 und 7 zur Verfü
gung. 5Dieser Betrag wird hälftig verteilt nach der Zahl der 
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr gemäß der 
amtlichen Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 
zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres sowie 
der Zahl der vom öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen 
der Untersuchungen zur Schulfähigkeit ausgewiesenen Kinder 
mit niedrigem Sozialstatus des jeweils letzten Jahres. 6Die Lan
deszuschüsse werden im Zwei-Jahres-Rhythmus, erstmalig im 
Jahr 2011, der Kinderzahl und der Personalkostenentwicklung 
sowie dem Umfang des Tagesbetreuungsangebotes angepasst. 
7Für die Landeszuschüsse der Jahre 2011 und 2012 wird der 
Betrag von 36 132 600 Euro nicht der Kinderzahl und der Per
sonalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreu
ungsangebotes angepasst. 8Dem Land ist die zweckgemäße 
Verwendung der Mittel durch den örtlichen Träger der öffent
lichen Ju-gendhilfe nachzuweisen. 

§ 16a 
(weggefallen) 

§ 17 
Elternbeiträge 

(1) 1Die Personensorgeberechtigten haben Beiträge zu den Be
triebskosten der Einrichtungen (Elternbeiträge) sowie einen Zu
schuss zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen in Höhe der 
durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen zu entrichten 
(Essengeld). 2Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung des Kindes ver
bundenen Leistungen. 3Für Kinder, deren Personensorgebe
rechtigten für diese Kinder Hilfe nach den §§ 33, 34 des Ach
ten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, übernimmt der für diese 
Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhil
fe die Elternbeiträge in Höhe des Durchschnitts der Elternbei
träge des Trägers. 

(2) Die Elternbeiträge sind sozialverträglich zu gestalten und 
nach dem Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberech
tigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang zu 
staffeln. 

(3) 1Die Elternbeiträge werden vom Träger der Einrichtung 
festgelegt und erhoben. 2Über die Grundsätze der Höhe und 
Staffelung der Elternbeiträge ist Einvernehmen mit dem ört
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe herzustellen. 3Ge
meinden oder Gemeindeverbände als Träger der Einrichtungen 
können die Elternbeiträge und das Essengeld durch Satzung 
festlegen und als Gebühren erheben. 
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§ 18 
Förderung der Kindertagespflege 

(1) Wird eine geeignete Tagespflegeperson durch den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe vermittelt und ist die För
derung des Kindes in Kindertagespflege für sein Wohl geeignet 
und erforderlich oder wird eine selbst organisierte Tagesbetreu
ung nachträglich als geeignet und erforderlich anerkannt, so 
übernimmt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 
entstehenden Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des 
Erziehungsaufwandes. 

(2) § 17 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Elternbei
träge und das Essengeld vom örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe festgesetzt und erhoben werden. 

(3) Zwischen der Tagespflegeperson, den Personensorgeberech
tigten und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sind jeweils die Rechte und Pflichten, die sich aus der Kinder
tages-pflege ergeben, vertraglich zu regeln, insbesondere 

1.	 die Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgel
tung des Erziehungsaufwandes, 

2.	 der Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Kindertages
pflege eintreten können, 

3.	 der Betreuungsumfang. 

(4) Die Tagespflegepersonen sollen vom örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe fachlich beraten werden. 

§ 19 
Modellversuch 

Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bietet ge
mäß § 82 und § 85 Abs. 2 Nr. 7 und 8 des Achten Buches Sozi
algesetzbuch Fortbildungsmaßnahmen an und trägt durch Be
ratungsangebote und Modellversuche zur Weiterentwicklung 
der Tagesbetreuung bei. 

Abschnitt 5

Verfahren und Zuständigkeiten


§ 20 
Erlaubniserteilung und Beratung 

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterstützt das 
Landesjugendamt bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§ 85 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 45 bis 48 des Achten Bu
ches Sozialgesetzbuch. 

§ 21 
(weggefallen) 

§ 22 
Verwaltungsverfahren 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten die Vor
schriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

Abschnitt 6

Durchführungs-, Folge- und Schlussbestimmungen


§ 23 
Durchführungsvorschriften 

(1) Das für Jugend zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Aus
schuss des Landtages und im Einvernehmen mit den beteilig
ten obersten Landesbehörden durch Rechtsverordnung das Nä
here zu regeln über 

1.	 die Anzahl und Qualifikation der notwendigen pädagogi
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das erforder
liche Personal zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 
Satz 6 und 7, 

2.	 die Bestimmung der Bestandteile von Betriebskosten und 
das Verfahren der Bezuschussung gemäß § 16 Abs. 2, 3 
und 6, 

3.	 die jährliche Meldung der belegten und finanzierten Plätze 
der Kindertagesbetreuung nach Art, betreuten Altersgrup
pen und zeitlichem Umfang als Nachweis der Verwendung 
der Zuschüsse gemäß § 16 Abs. 6, 

4.	 die Berücksichtigung der Personalkosten- und Kinderzahl
entwicklung sowie des Umfanges des Tagesbetreuungsan
gebotes für die Anpassung der Landeszuschüsse nach § 16 
Abs. 6, 

5.	 die Eignung des Angebotes von Kindertagespflege, insbe
sondere die Qualifikation der Tagespflegeperson und die 
räumlichen Voraussetzungen sowie die angemessenen Auf
wendungen im Rahmen von Kindertagespflege einschließ
lich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes gemäß § 18 
Abs. 1, 

6. 	 Gegenstand, Maßstäbe und Durchführung von Qualitäts
feststellungen gemäß § 3 Abs. 4. 

(2) Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Verwal
tungsvorschriften erlässt die zuständige oberste Landesbehör
de. 

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde kann im Einverneh
men mit den beteiligten obersten Landesbehörden, mit den kom
munalen Spitzenverbänden und den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege sowie den Kirchen Grundsätze über die Bil
dungsarbeit der Kindertagesstätten und die Fortbildung der pä
dagogischen Kräfte vereinbaren. 
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§ 24 
(weggefallen) 

§ 25 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft. 

Lesefassung der Kita-Personalverordnung (Kita-Personal
verordnung - KitaPersV) 

Nachfolgend dokumentieren wir in einer Lesefassung mit an
gepasster Rechtschreibung1 die novellierte Kita-Personalver
ordnung 

Vierte Verordnung zur Änderung 

der Kita-Personalverordnung 


(Kita-Personalverordnung - KitaPersV)2


Vom 6. August 2010 

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 1 des Kindertagesstät
tengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 
2004 (GVBl. I S. 384), der durch das Gesetz vom 21. Juni 2007 
(GVBl. I S. 110) geändert worden ist, verordnet der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem 
Landtagsausschuss für Bildung, Jugend und Sport und im Ein
vernehmen mit dem Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie, dem Minister der Finanzen und dem Minister des In
nern: 

Abschnitt 1 

Personalbemessung für Kindertagesstätten


§ 1 

Der Träger der Einrichtung hat für die notwendige Ausstattung 
mit pädagogischem Personal der Kindertagesstätte sowie für 
einen effektiven, an den Betreuungsnotwendigkeiten orientier
ten Personaleinsatz Sorge zu tragen. 

§ 2 

(1) In der in § 10 Abs. 1 des Kindertagesstättengesetzes ge
nannten Personalausstattung sind neben der unmittelbaren pä
dagogischen Arbeit mit den Kindern auch Tätigkeiten wie Vor-
und Nachbereitung und Elternarbeit enthalten sowie sämtliche 
Ausfallzeiten durch Urlaub, Krankheit und Fortbildung. 

1 Nichtamtliche Fassung, keine Gewähr für die Richtigkeit 
2 Vom 27. April 1993 (GVBl. II S. 212), geändert durch Verordnung vom 

22. Januar 2001 (GVBl. II S. 24) zuletzt geändert durch Verordnung vom 
06. August 2010 (GVBl. II Nr. 52) 

(2) Von dem notwendigen pädagogischen Personal können vom 
Träger der Einrichtung fünf vom Hundert zur Abdeckung von 
Vertretungsfällen vorgehalten und im Laufe des Jahres je nach 
Bedarfslage eingesetzt werden. Beschäftigt der Träger sein Per
sonal im Rahmen eines Jahresarbeitszeitmodells, um auf sich 
verändernde Betreuungsnotwendigkeiten flexibel reagieren zu 
können, kann dieser Vomhundertsatz überschritten werden. Zur 
Bemessung des notwendigen pädagogischen Personals ist der 
Jahresdurchschnitt aus den zu den Stichtagen gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 3 Kindertagesstätten-Betriebskosten- und -Nachweisver
ordnung ermittelten Daten zu bilden. 

§ 3 
(aufgehoben) 

§ 4 

Werden entsprechend § 12 Abs. 2 des Kindertagesstättengeset
zes Kinder mit einem besonderen Förderbedarf betreut, so ent
scheidet der zuständige Träger der Eingliederungshilfe oder der 
zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe über 
Art und Umfang des zusätzlich erforderlichen Personals und 
trägt die hierfür entstehenden Kosten. Bei dem Einsatz des zu
sätzlichen Personals sind dem speziellen Förderbedarf entspre
chende Qualifikationen Voraussetzung. 

§ 5 

(1) Die fachliche Förderung, Anleitung und Aufsicht der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, die Koordinierung der Aufgaben
wahrnehmung in der Einrichtung und die Sicherstellung der 
übertragenen Verwaltungsaufgaben nimmt die Leitungskraft 
der Kindertagesstätte wahr. 

(2) Für die Wahrnehmung der pädagogischen Leitungsaufga
ben ist, ergänzend zu der in § 10 Abs. 1 des Kindertagesstätten
gesetzes und § 4 dieser Verordnung genannten Ausstattung, ein 
zusätzlicher Personalanteil zuzumessen. Für die pädagogische 
Leitungstätigkeit bei insgesamt 

a) 	 bis zu vier Stellen für pädagogische Mitarbeiter in der Ein
richtung sind 0,125 Leitungsstellen, 

b) 	 von mehr als vier bis zu zehn Stellen sind 0,25 Leitungs
stellen 

c) 	 von mehr als zehn bis zu 15 Stellen sind 0,375 Leitungs
stellen 

d) 	 von mehr als 15 Stellen sind 0,5 Leitungsstellen 

einzurichten. In diesem Umfang sind Leitungskräfte von der 
regelmäßigen pädagogischen Arbeit mit den Kindern freizu
stellen. 

(3) Über den Umfang der Übertragung organisatorischer Lei
tungsaufgaben und die entsprechende Freistellung von der re
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gelmäßigen pädagogischen Arbeit entscheidet der Träger der 
Einrichtung. 

§ 6 
(aufgehoben) 

Abschnitt 2

Qualifikation des pädagogischen Personals 


in Kindertagesstätten


§ 7 

Im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals einer 
Kindertagesstätte nach dieser Verordnung sind nur persönlich 
und gesundheitlich geeignete pädagogische Fachkräfte sowie 
andere fachlich, persönlich und gesundheitlich geeignete Per
sonen zu beschäftigen. 

§ 8 

Die gesundheitliche Eignung wird durch eine entsprechende 
Bescheinigung des zuständigen Gesundheitsamtes belegt. 

§ 9 

(1) Geeignete pädagogische Fachkräfte im Sinne des § 10 Ab
satz 1 Satz 1 des Kindertagesstättengesetzes sind staatlich an
erkannte Erzieherinnen und Erzieher, staatlich anerkannte So
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie gemäß Erzie
heranerkennungsverordnung gleichgestellte Personen. Geeig
nete pädagogische Fachkräfte sind auch Absolventinnen und 
Absolventen von Hochschulstudiengängen sowie Berufsakade
mien im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung in der 
Kindheit. Darüber hinaus zählen zu den geeigneten pädagogi
schen Fachkräften auch Personen, die gemäß Brandenburgi
schem Sozialberufsgesetz über gleichwertige Fähigkeiten ver
fügen. 

(2) Das notwendige pädagogische Personal im Betreuungsbe
reich der Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres so
wie der körperlich- oder mehrfachbehinderten Kinder kann, ne
ben dem pädagogischen Fachpersonal nach Absatz 1, in 
angemessenem Umfang auch Säuglings- und Kinderkranken
schwestern und Säuglings- und Kinderkrankenpfleger umfassen. 

(3) Die Qualifikation des zusätzlichen Personals für die Förde
rung gemäß den §§ 27 und 35a des Achten Buches Sozialge
setzbuch bestimmt der hierfür Leistungsverpflichtete. Für die 
Arbeit mit Kindern mit einem Förderbedarf gemäß den §§ 53 
und 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gelten insbe
sondere folgende Berufsabschlüsse als entsprechende Qualifi
kation nach § 4 Satz 2: 

a) 	 Diplomerzieherin und Diplomerzieher, Diplomvorschuler
zieherin und Diplomvorschulerzieher und die in Absatz 1 
genannten Fachkräfte, 

b) 	(Diplom-) Rehabilitationspädagogin und Rehabilitations
pädagoge, 

c) 	Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger, -dia
konin und -diakon 

d) 	 und Heilpädagogin und Heilpädagoge 

mit entsprechendem Ausbildungsschwerpunkt und einer zu
sätzlichen einschlägigen Aus- oder Fortbildung und Berufser
fahrung im Bereich der Kindertagesbetreuung. 

§ 10 

(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsab
schlüssen können in Kindertagesstätten als notwendiges päda
gogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbil
dung, Praxiserfahrung und Fortbildung  gleichartige und gleich
wertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vor
bereitete Kräfte, die an einer tätigkeitsbegleitenden Qualifizie
rung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 teil
nehmen, können mit einem Anteil von 70 Prozent ihres prakti
schen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Per
sonal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich 
vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil von 70 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädago
gisches Personal angerechnet werden, wenn mit dem Träger 
der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur Errei
chung gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abge
stimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung kön
nen im Einzelfall persönlich und gesundheitlich geeignete so
wie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige 
und gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche an
streben, mit einem Anteil von 70 Prozent ihres praktischen Tä
tigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal ange
rechnet werden. 

(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädago
gisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom Träger 
der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft ge
stellter, entsprechend begründeter und vom Landesjugendamt 
genehmigter Antrag. Die Genehmigung kann unter Auflagen 
oder für einen begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Gel
tung kann über die antragstellende Einrichtung hinaus erstreckt 
werden.  

(6) Fachkräfte, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsar
beit ausgebildet sind, müssen, bevor sie Kinder einer anderen 
Altersgruppe oder Kinder mit besonderem Förderbedarf betreu
en, hierauf vorbereitet sein. Diese Vorbereitung kann durch Fort
bildung, Praxiserfahrung oder Selbststudium oder auch durch 
direkte Kooperation mit einer Fachkraft, die die Qualifikation 
für dieses Arbeitsgebiet besitzt, erlangt werden. 
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§ 11 

(1) Als besonders geeignete pädagogische Fachkraft, der die 
Leitung einer Kindertagesstätte übertragen werden darf, gilt ei
ne Kraft, die, über das Maß von geeigneten pädagogischen 
Fachkräften hinaus, die fachlichen Anforderungen erfüllt und 
mit der Leitungsaufgabe vertraut ist. Das erfordert in der Regel 
eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit sowie Kenntnisse 

a) 	 der Arbeit mit den Kindern aller Altersstufen, die in der 
Einrichtung betreut werden, 

b) 	der Aufgabenbestimmung der Kindertagesbetreuung im 
System der Kinder- und Jugendhilfe und 

c) 	 der Förderung, Koordination, Anleitung und Führung von 
Mitarbeitern. 

In von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe anerkannten Inte
grationseinrichtungen, in denen Kinder mit  einem Förderbe
darf gemäß den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozialge
setzbuch betreut werden, hat die Leitungskraft eine behinder
tenspezifische Befähigung oder Erfahrungen in der Behinder
tenarbeit vorzuweisen 

(2) Erfahrene Erzieherinnen und Erzieher sollen die Möglich
keit haben, Leitungsaufgaben zu übernehmen und durch Fort
bildung und Praxisberatung Kenntnisse in diesen Bereichen zu 
erlangen. 

§ 12 

Der zusätzliche Einsatz von ehrenamtlichen und nebenamt
lichen Kräften, insbesondere zur Unterstützung der pädagogi
schen Fachkräfte, zur Bereicherung der pädagogischen Arbeit, 
zur Förderung der Beziehungen zur Nachbarschaft und zum 
Berufsleben der Erwachsenen ist zulässig und soll im ange
messenen Rahmen gefördert werden. Diese Kräfte sind nicht 
Teil des notwendigen pädagogischen Personals nach § 10 Abs. 1 
des Kindertagesstättengesetzes und den §§ 4 und 5 dieser Ver
ordnung. Sie müssen persönlich und gesundheitlich für die Ar
beit geeignet sein. 

§ 13 

(1) Die erlangte berufliche Qualifikation muss beständig den 
sich verändernden Anforderungen der Berufspraxis angepasst 
werden. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und 
die Träger der Einrichtungen sorgen durch Fortbildung und 
Praxisberatung dafür, dass die persönliche und fachliche Eig
nung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten und 
weiterentwickelt wird. Durch Art und Umfang der Angebote 
und durch entsprechende Freistellung sollen sie dafür Sorge 
tragen, dass die Angebote wahrgenommen werden können. 

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich 
fachlich weiterzuentwickeln und dafür auch Fortbildungs- und 
Beratungsangebote anzunehmen. 

(3) Der Kindertagesstätten-Ausschuss diskutiert mindestens 
einmal im Jahr bestehende Fortbildungsangebote und die Inan
spruchnahme der Angebote durch Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Einrichtung. 

§ 14 
(aufgehoben) 

§ 15 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2010 in 
Kraft. 

Mitteilung über die Anerkennung 

von Einrichtungen der Weiterbildung,


Landesorganisationen und Heimbildungsstätten 

gemäß §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes zur Regelung und

Förderung der Weiterbildung (Brandenburgisches


Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)


Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 wurde die Anerkennung als Ein
richtung der Weiterbildung nach dem Brandenburgischen Wei
terbildungsgesetz für folgende Einrichtung ausgesprochen: 

BBZ Berufsbildungszentrum Prignitz GmbH  
- eˆhome 
Perleberger Straße 165 
19322 Wittenberge 

Wer hat die Deutsche Einheit gemacht?

Zeitbild Wissen erklärt den Weg 


zur Wiedervereinigung


Zum 20. Jubiläum der Wiedervereinigung bietet das kostenlose 
Unterrichtsmaterial „Zeitbild Wissen: 1989/90 Projekt Einheit“ 
Antworten auf die spannende Frage: Was passierte zwischen 
dem Mauerfall 1989 und dem 3. Oktober 1990? Kurz: Wer hat 
die Deutsche Einheit gemacht? 

Die neue Zeitbild Wissen Ausgabe wird von der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. 

Das Zeitbild Wissen enthält Hintergrundinformationen für Lehr
kräfte und heraustrennbare Arbeitsblätter für Schülerinnen und 
Schüler. Es wird an Schulen in ganz Deutschland verschickt 
und steht unter www.zeitbild.de und www.stiftung-aufarbei
tung.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
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Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Das Staatliche Schulamt Cottbus beabsichtigt, vorbehaltlich des 
Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, die nach
folgend aufgeführten Stellen neu zu besetzen: 

Schulleiterin oder Schuleiter an Grundschulen -
zur Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

1.	 Astrid-Lindgren-Grundschule 
Torgauer Straße 26 
04895 Falkenberg/Elster 

2.	 Gutsmuths-Grundschule 
Rembrandtstraße 93 
01983 Großräschen 

Aufgaben: 
a) Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
b) Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger; 
c)	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, Schülerin

nen und Schüler auf gute Unterrichts- und Arbeits
bedingungen; 

d) Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

e) Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerschaft und der Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri

marstufe; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

-	 zur kollegialen  Zusammenarbeit, 
-	 zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar

beit, 
-	 zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den verschiedenen Mitwir
kungsgremien. 

4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, 
Belastbarkeit; 

5.	 Fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen und 
Be-dingungen für die Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule, 

6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi
sation des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Schulleiterin oder Schuleiter an Oberschulen 

3.	 Oberschule „Am Wehlenteich“ Lauchhammer - zur Be
setzung zum 01.09.2011 
Naundorfer-Straße 36 
01979 Lauchhammer 

4.	 Theodor-Fontane-Oberschule - zur Besetzung zum 
01.02.2012 
Bahnhofstraße 10 
03096 Burg 

Aufgaben: 
a)	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
b)	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger; 
c)	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, Schülerin

nen und Schüler auf gute Unterrichts- und Arbeits
bedingungen; 

d)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

e)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerschaft und der Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Se

kundarstufe I; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

-	 zur kollegialen  Zusammenarbeit, 
-	 zur Qualitätsentwicklung in der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit an der Schule, 
-	 zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien. 
4.	 Führungskompetenz, Durchsetzungs- und Organisations

vermögen, Belastbarkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi

sation des Schulbetriebes und des brandenburgischen 
Schulrechts sowie regionale Kenntnisse; der Abschluss 
einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanage
ments ist erwünscht; 

6.	 Fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen und 
Bedingungen für die Entwicklung der brandenburgi
schen Schule. 

Wir erwarten ein hohes Engagement und Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit. 

Die Stellen können mit Beamten oder tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Die unter Nummer 1 und 2 benannten 
Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 13 BBesG zzgl. 
Amtszulage (vergleichbar Entgeltgruppe 13 TV-L zzgl. 
Amtszulage) und die unter Nummer 3 und 4 benannten 
Stellen sind mit Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zzgl. 
Amtszulage (vergleichbar Entgeltgruppe 14 TV-L zzgl. 
Amtszulage) bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin bzw. Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung/Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen 
der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrecht
lichen Vor-aussetzungen erfolgen. 
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5.	 Ständiger Vertreter/Ständige Vertreterin des Schulleiters 
am Oberstufenzentrum Elbe-Elster 
Feldstraße 7a 
04910 Elsterwerda 

Das Oberstufenzentrum Elbe-Elster besteht aus sechs Ab
teilungen: 

-	 Abteilung 1 - Sozialwesen 
-	 Abteilung 2 - Metalltechnik und KFZ-Technik 
-	 Abteilung 3 - Elektrotechnik 
-	 Abteilung 4 - Wirtschaft/Verwaltung 
-	 Abteilung 5 - Berufliches Gymnasium/Fachoberschule 
-	 Abteilung 6 - Bau-Holz-Farbe-Gestaltung 

Aufgaben: 
a)	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
b)	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts

und Verwaltungsvorschriften; 
c)	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt; 

d)	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, sowie Schü
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 

e)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

f)	 Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; 

g)	 Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Or
ganisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur; 

h)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen 

oder Befähigung für die Laufbahn des Studienrates mit 
einem allgemeinbildenden und einem berufsbezogenen 
Fach. Die Ausbildung soll eine entsprechende Lehr
befähigung für die Bildungsgänge eines der genannten 
Berufsfelder der Abteilungen umfassen. 

2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien, 
den Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen 
gemäß Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks
ordnung und der Bundesagentur für Arbeit, 

-	 zur Vertretung der Schule in der Öffentlichkeit; 
4. 	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Be

lastbarkeit; 
5. 	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts. Der Abschluss einer Qualifikation auf dem Ge
biet des Schulmanagements ist erwünscht. 

6. 	 Gute Kenntnisse im kommunalen Haushaltsrecht. 
7. 	 Gute Kenntnisse des gegebenen sozialen und regiona

len Bedingungsfeldes. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder einer/m tarif
lich Beschäftigen besetzt werden. Sie ist mit der Besol
dungsgruppe A 15 BbgBesG zzgl. Amtszulage bzw. Ent
geltgruppe 15 TV-L zzgl. Amtszulage bewertet. Die Funk
tion als ständige Vertreterin bzw. ständiger Vertreter der 
Schulleiterin bzw. des Schuleiters wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Be
förderung/Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrecht
lichen Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach Veröffent
lichung im Amtsblatt des MBJS zu richten an das 

Staatliche Schulamt Cottbus

Herrn Wolter

Blechenstr. 1

03046 Cottbus.


Das Staatliche Schulamt Eberswalde beabsichtigt, vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, 
die nachfolgend aufgeführte Stelle zum nächstmöglichen Zeit
punkt neu zu besetzen: 

1.	 stellvertretende Schulleiterin oder 
stellvertretender Schulleiter 
am Oberstufenzentrum II Barnim 
Alexander-von-Humboldt-Straße 40 
16225 Eberswalde 

Das Oberstufenzentrum II Barnim besteht aus vier Abtei
lungen: 

-	 Abteilung 1 - Metall-/Elektrotechnik 
-	 Abteilung 2 - Bau-/Holz-/Farbtechnik und Raumgestal

tung 
-	 Abteilung 3 - Ernährung/Hauswirtschaft/Körperpflege/ 

Agrarwirtschaft 
-	 Abteilung 4 - Berufliches Gymnasium 

Aufgaben: 
a) Stellvertretende Leitung der Schule auf kollegialer 

Grundlage; 
b) Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts

und Verwaltungsvorschriften; 
c)	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger und dem staatlichen Schul
amt; 
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d)	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, sowie Schü
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 

e)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

f)	 Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; 

g)	 Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Or
ganisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur; 

h)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis an ei

nem Oberstufenzentrum; 
3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien, 
den Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen 
gemäß Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks
ordnung und dem Arbeitsamt, 

-	 zur Vertretung der Schule in der Öffentlichkeit; 
4. 	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Be

lastbarkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts. Der Abschluss einer Qualifikation auf dem Ge
biet des Schulmanagements ist erwünscht. 

6. 	 Gute Kenntnisse im kommunalen Haushaltsrecht; 
7. 	 Gute Kenntnisse des gegebenen sozialen und regiona

len Bedingungsfeldes. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder einer/m tarif
lich Beschäftigen besetzt werden. Sie ist mit der Besol
dungsgruppe A 15 BbgBesG zzgl. Amtszulage bzw. Ent
geltgruppe 15 TV-L zzgl. Amtszulage bewertet. Die Funk
tion als stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung bzw. Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

2.	 stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter 
der Grundschule „Am Egelpfuhl“ Templin 
Rosa-Luxemburg-Straße 18 
17268 Templin 

Aufgaben: 
1.	 Stellv. Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage, 
2.	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts

und Verwaltungsvorschriften, 

3.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen
arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt 

4.	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, sowie Schü
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, 

5.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit, 

6.	 Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms, 

7.	 Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Or
ganisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur, 

8.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar

stufe, 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis, 
3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien, 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Be

lastbarkeit, 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts, 
6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi

sation des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m 
tariflich Beschäftigten besetzt werden. Die Stelle ist mit der 
Besoldungsgruppe A 13 BBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L 
bewertet. 

Die Funktion als stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion über
tragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ab
lauf eines Jahres. Eine Beförderung/Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

3.	 Schulleiterin oder Schulleiter 
der Nordend-Schule 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „Lernen“ in Eberswalde 
Lärchenweg 8 
16225 Eberswalde 

Aufgaben: 
1.	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 



302 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 9 vom 30. November 2010 

2. 	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts
und Verwaltungsvorschriften; 

3.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen
arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt; 

4.	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwik
klung der Qualität schulischer Arbeit; 

5.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

6. 	Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; 

7.	 Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Orga
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund
konsens; 

8.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 

oder für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
In jedem Fall muss die Fachrichtung für Lernbehinder
tenpädagogik nachgewiesen werden. 

2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Be

lastbarkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts; 
6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi

sation des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m 
tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Be
soldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L 
bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin bzw. Schulleiter wird gem. § 120 
Landesbeamtengesetz bzw. gem. § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförde
rung/Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schul
laufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich
tigt. 

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach Veröffent
lichung im Amtsblatt des MBJS zu richten an das 

Staatliche Schulamt 
Eberswalde 
Frau Reuscher 
Tramper Chaussee 6 
16225 Eberswalde. 

Das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel beabsich
tigt - vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Vor
aussetzungen - zum 1. Februar 2011 die Stelle 

der Schulleiterin oder des Schulleiters 
an der 

Hans-Klakow-Oberschule in Brieselang 

zu besetzen. 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor
schriften; Vertretung der Schule nach außen in enger Zu
sammenarbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde
rung der Schule als einer sich entwickelnden Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstufe I; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekun
darstufe I. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, dem Staatlichen Schulamt und den Mit
wirkungsgremien; ausgewiesenes Durchsetzungs- und Organi
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse 
des brandenburgischen Schulrechts; gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Quali
fikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamtinnen oder Beamten oder tariflich 
Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 
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14 BbgBesG oder Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. Das Amt 
als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. Schwerbehinderte Men
schen nach Maßgabe des § 2 SGB IX werden bei gleicher Qua
lifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Bewer
bung von Frauen ist besonders erwünscht. 

Bewerbungen 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
unter Angabe der angestrebten Stelle innerhalb von vier Wo
chen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport an das 

Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel

Der Leiter

Magdeburger Straße 45

14770 Brandenburg an der Havel


zu richten. 

Das Staatliche Schulamt Perleberg beabsichtigt, vorbehaltlich 
des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, die 
nachfolgend aufgeführten Stellen neu zu besetzen: 

1.	 Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter - Besetzung zum 30.06.2011 
am Oberstufenzentrum Prignitz 
Bad Wilsnacker Straße 48 
19322 Wittenberge 

Das Oberstufenzentrum Prignitz umfasst in der Abteilung 1 
die Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums, der Fach
oberschule Fachrichtung Sozialwesen sowie die Fachrich
tung Technik, die Berufsschule im Berufsfeld Ernährung 
und Hauswirtschaft, in der Abteilung 2 die Bildungsgänge 
der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, die Be
rufsschule in den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung 
sowie Agrarwirtschaft. Die Abteilung 3 beinhaltet die Bil
dungsgänge der Berufsschule in den Berufsfeldern Metall
technik, Elektrotechnik, Bautechnik und Holztechnik. In 
der Abteilung 4 befinden sich die Berufsschule, die Be
rufsfachschule Sozialwesen in den Ausbildungsberufen 
Körperpflege sowie Medizinische Fachangestellte und die 
Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozialpädagogik 
und Heilerziehungspflege. 

Aufgaben: 
Selbständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Vertretung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesenheit oder 

Verhinderung; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern, sowie 
Schülerinnen und Schülern. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrates mit Lehr
befähigung für eine berufliche Fachrichtung oder langjäh
riger Erfahrung im Unterricht an beruflichen Schulen; der 
Abschluss einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul
managements und sehr gute Kenntnisse im IT-Bereich sind 
erwünscht. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit, zur Innovation in er Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit an der Schule sowie zum engen zusammenwir
ken mit dem Schulträger, dem Staatlichen Schulamt und 
den Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchsetzungs
und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassen
de Kenntnisse des brandenburgischen Schulrechts. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m 
tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Be
soldungsgruppe A 15 BbgBesG zzgl. Amtszulage oder 
Entgeltgruppe 15 TV-L zzgl. Amtszulage bewertet. Die 
Funktion als stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion über
tragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ab
lauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende 
Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen 
der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrecht
lichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Be
werbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

2.	 Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter der Abteilung IV 
(Berufsschule, Berufsfachschule Sozialwesen und Fach
schule für Sozialwesen) - Besetzung zum nächst mög
lichen Termin 
am Oberstufenzentrum Prignitz 
Bad Wilsnacker Straße 48 
19322 Wittenberge 

Aufgaben: 
1.	 Leitung der Abteilung, insbesondere Planung und Lei

tung von Abteilungskonferenzen und Dienstbespre
chungen, Leitung von Jahrgangskonferenzen bei Ent
scheidungen über Versetzungen, Zeugnisse und Ab
schlüsse; 

2.	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, El
tern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger 
auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; 
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3.	 Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befugnisse 
gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden, Betrie
ben etc.; 

4.	 Berechnung des Lehrerbedarfs für die Abteilung, Ko
ordinierung des Lehrereinsatzes der Abteilung, Erfas
sung von Mehrarbeit; 

5.	 Planung und organisatorische Durchführung von schu
lischen Prüfungen und Unterstützung der zuständigen 
Stellen bei nichtschulischen Prüfungen; 

6.	 Information und Beratung der Schülerinnen und Schü
ler über Wahl der Unterrichtsangebote in der Abtei
lung; 

7.	 schulfachliche Koordinierung innerhalb der Abteilung. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates mit 

Lehrbefähigung für die berufliche Fachrichtung Sozial
pädagogik oder langjähriger Erfahrung im Unterricht 
in diesem Bildungsgang; 

2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit in der Abteilung, 
in der OSZ-Leitung, mit der Schulaufsicht sowie 
den Mitwirkungsgremien, 

-	 zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit am OSZ; 

4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, Belast
barkeit; 

5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul
rechts sowie der einschlägigen Verordnungen. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m 
tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Be
soldungsgruppe A 15 BbgBesG (vergleichbar Entgeltgrup
pe 15 TV-L) bewertet. 

Die Funktion als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion über
tragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf 
eines Jahres. Eine Beförderung oder Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Be
werbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

3.	 Oberstufenkoordinatorin oder Oberstufenkoordinator 
am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz - Beset
zung zum nächst möglichen Termin 
Perleberger Straße 6 
16866 Kyritz 

Aufgaben: 
1.	 Selbständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; 

2.	 Koordination der pädagogischen Arbeit in der gymna
sialen Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die 
gymnasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der 
Schülerinnen und Schüler, der Organisation des Unter
richts und im Zusammenhang mit der‚ Abiturprüfung 
sowie bei der Sicherung der Unterrichtsqualität an der 
gymnasialen Oberstufe; 

3.	 Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern; 

4.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

5.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte; 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen sowie Be

lastbarkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts; 
6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi

sation einer gymnasialen Oberstufe; der Abschluss ei
ner Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanage
ments ist erwünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/Beamten oder mit ei
ner/m tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
Besoldungsgruppe A 15 BBesG  (vergleichsweise Entgelt
gruppe 15 TV-L) bewertet. Die Funktion als Oberstufen
koordinatorin oder Oberstufenkoordinator wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res. Eine Beförderung oder Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

4.	 Schulleiterin oder Schulleiter der Neddermeyer-Grund
schule Schmachtenhagen - Besetzung zum 01.08.2011 
Schmachtenhagener Dorfstraße 33 
16515 Schmachtenhagen 

Aufgaben: 
1.	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
2.	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts

und Verwaltungsvorschriften; 
3.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt; 
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4. Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern, Schüle 5. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
rinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Schulleiter - Besetzung zum nächstmöglichen Termin 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; der Ahorn-Grundschule Bergfelde 

5. Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie- Schulstraße 2 
hungsarbeit; 16562 Bergfelde 

6. Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 6. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Lehrkräfte; Schulleiter - Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

7. Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro- Grundschule IV Wittenberge 
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung Dr.-Salvador-Allende-Straße  62 
eines Schulprogramms; 19322 Wittenberge 

8. Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Or
ganisation auf der Grundlage eines pädagogischen Aufgaben: 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulstruktur. 1. selbständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; 
Voraussetzungen: 2. Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
1. Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri- Abwesenheit oder Verhinderung; 

marstufe; 3. Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
2. Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben; 

Primarstufe. 4. Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts- und 

Anforderungen: Arbeitsbedingungen. 
1. Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs- Voraussetzungen verfügen: 

arbeit an der Schule, 1. Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, marstufe; 

dem Staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs 2. Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
gremien; Primarstufe. 

2. Ausgewiesenes Durchsetzungs- und Organisationsver
mögen; Anforderungen: 

3. Hohe Belastbarkeit; 1. Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 
4. Gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und - zur kollegialen Zusammenarbeit, 

Ziele der Umgestaltung und Entwicklung - zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
der brandenburgischen Schule; arbeit an der Schule, 

5. Der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des - zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
Schulmanagements ist erwünscht. dem Staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs

gremien; 
Sonstige Hinweise: 2. Ausgewiesenes Durchsetzungs- und Organisations-
Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder einer/m tarif vermögen; 
lich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Besol 3. Hohe Belastbarkeit; 
dungsgruppe A 13 BBesG zuzüglich Amtszulage oder Ent 4. Gesicherte Kenntnisse der Regelungen und Ziele der 
geltgruppe 13 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 

Schule;. 
Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 5. Der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
120 des Landesbeamtengesetzes bzw. § 31 TV-L bis zur Schulmanagements ist erwünscht. 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung oder eine Höhergruppierung kann erst nach Sonstige Hinweise: 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beam- Die Stellen können mit einer/m Beamtin/en oder einer/m 
tenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Be

soldungsgruppe A 12 BBesG zuzüglich Amtszulage (ver-
Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX gleichbar Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage) 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die bewertet. Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder 
Bewerbung von Frauen ist besonders erwünscht. stellvertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Be
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währung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der 
Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung oder Höhergruppierung in das entsprechende Amt 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung  bevorzugt berücksichtigt. 

7.	 2. Stellv. Schulleiterin oder 2. stellv. Schulleiter an der 
Grundschule Glienicke - Besetzung zum nächstmög
lichen Termin 
Hauptstraße 63/64 
16549 Glienicke/Nordbahn 

8.	 2. Stellv. Schulleiterin oder 2. stellv. Schulleiter an der 
Havelschule Oranienburg - Besetzung zum nächstmög
lichen Termin 
Albert-Buchmann-Straße 11 
16515 Oranienburg 

Aufgaben: 

1.	 Stellvertretende Leitung der Schule auf kollegialer 
Grundlage; 

2.	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts
und Verwaltungsvorschriften; 

3.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen
arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schul
amt; 

4.	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, El
tern, Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts
und Arbeitsbedingungen; 

5.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

6.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri

marstufe; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, Belast

barkeit; 
5.	 Fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen 

und Bedingungen für die Gestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule;. 

6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi
sation des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi

kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Sonstige Hinweise: 
Die Stellen können mit einer/m Beamtin/en oder mit ei
ner/m tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie sind mit 
der Besoldungsgruppe A 12 BBesG zuzüglich Amtszulage 
(vergleichbar Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszula
ge) bewertet. Die Funktion als 2. stellvertretende Schullei
terin oder 2. stellvertretender Schulleiter wird zur Feststel
lung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung oder Höhergruppierung in das entspre
chende Amt kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung  bevorzugt 
berücksichtigt. 

9.	 Schulleiterin oder Schulleiter der „Schule am Kasta
niensteg“ - Besetzung zum nächst möglichen Termin 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt „geistige Entwicklung“ Neuruppin 
Kastaniensteg 6 
16816 Neuruppin 

Aufgaben: 
1.	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
2.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger; 
3.	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, El

tern, Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts
und Arbeitsbedingungen; 

4.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

5.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik oder 

Befähigung für die Laufbahn des Förderchullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers im 
Unterricht an Förderschulen. Der Nachweis der 
sonderpädagogischen Fachrichtung Geistigbehinder
tenpädagogik wird vorausgesetzt (bei Lehrkräften mit 
der Befähigung als Lehrer unterer Klassen wird der 
Nachweis einer Ergänzungsprüfung für zwei sonderpä
dagogische Fachrichtungen vorausgesetzt); 

2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
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- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien. 

4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, Belast
barkeit; 

5.	 Fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen 
und Bedingungen für die Gestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; 

6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organi
sation des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder einer/m tarif
lich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Besol
dungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage oder 
Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin bzw. Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung oder Höhergruppierung in das entsprechende 
Amt kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB 
IX werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich
tigt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er
wünscht. 

Bewerbungen 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
unter Angabe der angestrebten Stelle innerhalb von vier Wo
chen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an 
das 

Staatliche Schulamt Perleberg

Herrn Kowalzik

Berliner Straße 49

19348 Perleberg.


Stellenausschreibungen für den Auslandsschuldienst 

Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder Schulleiter 
sind zu besetzen: 

1.	 Christliche Deutsche Schule Chiang Mai, Thailand 
Besetzungsdatum: 01.08.2011

Bewerbungsende: 30.11.2010


Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel

Klassenstufen: 1 - 10

Schülerzahl: 119

Abschlüsse der Sekundarstufe I


Lehrbefähigung der Sek. I und II bzw. der Sek. I (Lehramt 
Realschule) 
Bes. Gr. A 14/ A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich 

2.	 Deutsche Schule Helsinki, Finnland 

Besetzungsdatum: 01.08.2011

Bewerbungsende: 30.11.2010


Integrierte Begegnungsschule mit bikulturellem Schulziel 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 539 
Reifeprüfung 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 
Deutsches Sprachdiplom der KMK (Stufe I) 

Lehrbefähigung für die Sek. I und II 
Bes.Gr. A 15, A 16 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich 

2.	 Deutsche Schule Ankara, Zweigstelle Istanbul, Türkei 
(Grundschule) 

Besetzungsdatum: 01.09.2011

Bewerbungsende: 31.12.2010


Deutschsprachige Schule 

Klassenstufen: 1 – 4

Schülerzahl: 116

Kindergarten


Lehrbefähigung GHS 
Bes. Gr. A 12/ A 13 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich. Schulleitungs
erfahrung ist wünschenswert. 

3.	 Deutsche Schule Thomas Morus, Santiago, Chile 

Besetzungsdatum: 01.01.2011

Bewerbungsende: 30.11.2010


Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunterricht 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 591 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 
Sekundarabschluss des Landes 
Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GiB) mit 
den Fächern Biologie und Geschichte in deutscher Sprache 
im Aufbau 
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Lehrbefähigung für die Sek. I und II 
Bes.Gr. A 14, A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 
Spanischkenntnisse sowie die Lehrbefähigung für Deutsch 
bzw. einer modernen Fremdsprache bzw. DaF-Erfahrung 
oder Biologie und Geschichte sind wünschenswert 

- Drittbewerbungen sind hier zulässig 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 
im Gastland wird erwartet. 
Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet unter 
www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 
Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über das zuständige staatliche Schulamt und das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Landes (MBJS) an 
das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslands
schulwesen (ZfA) - zu richten. Eine weitere Ausfertigung der 
Bewerbungsunterlagen ist gleichzeitig an das im MBJS, Abt. 3/ 
Herrn Karl Fisher, zuständiges Mitglied des Bund-Länder-
Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA), zu 
senden. 
Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens und eines Lebens
laufs an die ZfA (als Vorabinformation) wird gebeten. 
Die Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie auf 
dem Dienstweg spätestens 4 Wochen nach Ende der Bewer
bungsfrist vorliegt. Die ZfA entscheidet über Förderung der 
Stelle aus Bundesmitteln (Vermittlung). Eine Vermittlung ist nur 
möglich, wenn ein Versorgungszuschlag nicht erhoben wird. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 
Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer Besoldungs-/ 
Entgeltgruppen auf eine Schulleiterstelle bewerben, ist für eine 
Vermittlung neben der Zustimmung des beurlaubenden Landes 
das Einverständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur Ge
währung der Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiter
stelle ausgeschriebenen (niedrigeren) Besoldungs-/Entgeltgrup
pe erforderlich. 

Die folgende Stelle als 

Fachberaterin/Koordinatorin bzw.

Fachberater/Koordinator 


im nationalen Erziehungsministerium 

in Pretoria/Südafrika


ist zu besetzen: 

Die gesamte Tätigkeit als Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fach
berater/Koordinator erfolgt in großer Selbstständigkeit und Ei
genverantwortung und bietet erfahrenen und engagierten Lehr
kräften die Chance einer höchst interessanten Auslandstätig
keit. 

Qualifikation: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder eine gleich
wertige Lehrbefähigung in den Fächern Deutsch und/oder ei
ner modernen Fremdsprache 

Bewerbungsfrist: 
31.12.2010 

Arbeitsbeginn: 
18.08.2011 

Anforderungsprofil: 
- umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache 

und in der Fortbildungsarbeit mit Erwachsenen 
- mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 

Deutschland und/oder im Auslandsschuldienst, die die Be
werberin/ den Bewerber befähigen, den Lehrereinsatz an 
staatlichen und privaten südafrikanischen Schulen zu pla
nen, zu organisieren und umzusetzen 

- profunde Erfahrungen in der Erwachsenenbildung 
- Bereitschaft und Fähigkeit, für die aus Deutschland ver

mittelten Lehrkräfte Führungsverantwortung zu überneh
men 

- fundierte PC-Kenntnisse ( MS Office) und Erfahrungen in 
der Gestaltung von Web-Seiten  

- Verhandlungsgeschick im Umgang mit den südafrikani
schen Stellen 

- Hohe interkulturelle Kompetenz 
- Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst (oder unbefri

stet angestellte Lehrkräfte aus den neuen Bundesländern) 
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse 
- Diplomatisches Geschick 
- Hohe Teamfähigkeit 

Arbeitgeberleistungen: 
Finanzielle Regelungen ADLK/BPLK 
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Tätigkeitsprofil: 
- Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) an südafrikanischen Schulen sowie 
die fachliche und organisatorische Koordinierung und Be
treuung der dort eingesetzten Programmlehrkräfte (PLK) 

- Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von Prüfun
gen zum Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 

- Beratung aller Partnerschulen der Bundesrepublik 
Deutschland in Südafrika in enger Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut (Pasch-Schulen) hinsichtlich der Ein
führung und fachlichen Begleitung des DSD-Programms 

- Zusammenarbeit mit Mittlern (DAAD, GI, PAD u.ä.) 
- Zusammenarbeit mit und Beratung der südafrikanischen 

Erziehungsbehörden in allen Fragen den Deutschunterricht 
mit DSD-Abschluss betreffend (Curriculumentwicklung, 
Lehrerfortbildung, Abschlüsse u.ä.) 

- Durchführung von eigenem Unterricht 
- Demonstrationsunterricht an den zu betreuenden Schulen 

Bewerbungsverfahren: 
Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstelle aufge
nommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am Einsatz als Fach
beraterin/Fachberater der Zentralstelle schriftlich (formlos) 
mit. 

Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg über Schulleitung, Heimat
schulbehörde und Kultusministerium/Senatsverwaltung an das 

Bundesverwaltungsamt 
- Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA 3

50728 Köln


Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über das zuständige staatliche Schulamt und das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Landes (MBJS) an 
das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschul
wesen (ZfA) - zu richten. Eine weitere Ausfertigung der Bewer
bungsunterlagen ist gleichzeitig an das im MBJS, Abt. 3/Herrn 
Karl Fisher, zuständiges Mitglied des Bund-Länder-Ausschusses 
für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA), zu senden. 

Eine Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte 
gleichzeitig unmittelbar an die Zentralstelle. 

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeiti
gem Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Frei
stellung, dienstliche Beurteilung) auf dem Dienstweg erfolgen. 
Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben genannte 
Adresse oder über die Homepage der Zentralstelle (www.aus
landsschulwesen.de). 

Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung zum Ziel 
gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders be
grüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eig
nung vorrangig berücksichtigt. Es wird lediglich ein Mindest
maß an körperlicher Eignung verlangt. 

Ansprechpartner: 
ulrike.fuchs@bva.bund.de 
Tel.: 01888-358-1442 

Besondere Hinweise: 
Das Bewerberprofil soll eine zunächst sechsjährige Regelein
satzzeit ermöglichen 
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